
allem in bezug auf Exportsubventionen und Import-
restriktionen ).16

Die den Entwicklungsländern eingeräumten Vor-
teile sind jedoch „eng begrenzt, ja mitunter klein-
lich, und alles andere als klar definiert“ ). Eine
kritische Bewertung der allgemeinen Zollpräferen-
zen am Beispiel der Europäischen Gemeinschaft
zeigt, daß sie die Industriegüterexporte aus Ent-
wicklungsländern nicht so stimuliert haben, wie es
von diesen erhofft wurde ). Das Präferenzschema
ist sehr kompliziert und von diskretionärem Cha

18

-
rakter, so daß alle Handelspartner mit hohen Infor-
mations- und Unsicherheitskosten belastet werden.
Es ist gekennzeichnet durch vielfältige produkt-
und länderspezifische Höchstgrenzen, restriktive
Ursprungsregeln, die die internationale Arbeitstei-
lung behindern, und Ad-hoc-Entscheidungen über
den Präferenzstatus eines Gutes. Überdies findet
sich im Präferenzsystem die allgemeine Tendenz
der EG-Handelspolitik wieder, nämlich selektiv
einzelne Länder zu diskriminieren: Lieferstarke
Entwicklungsländer werden behindert, „um inner-
halb des zollfreien Importvolumens, in das sich alle
Begünstigten teilen müssen, weniger lieferstarken
Entwicklungsländern ein ,Stück vom Kuchen* zu
garantieren“ ).19

16) Einzelheiten hierzu finden sich in: Bernd Stecher. Zum
Stand der internationalen Handelspolitik nach der Tokio-
Runde. Kieler Diskussionsbeiträge, Nr. 69. Kiel 1980; vgl.
auch „Entwicklungsländer von vielen GATT-Pflichten
befreit“, in: Nachrichten für Außenhandel vom 2. April
1986.
17) Juergen B. Dönges, Neue Wege im Verhältnis zu den
Entwicklungsländern, in: Herbert Giersch (Hrsg.). Wie es zu
schaffen ist. Agenda für die deutsche Wirtschaftspolitik,
Stuttgart 1983, S. 71.
18) Vgl. Rolf J. Langhammer, Die Allgemeinen Zollpräfe-
renzen der Europäischen Gemeinschaft für Entwicklungslän-
der: Fehlschlag oder Erfolg? Eine kritische Bewertung der
ersten Dekade, Kieler Diskussionsbeiträge, Nr. 95, Kiel
1983.
19) R. J. Langhammer/B. Stecher (Anm. 2), S. 94.

Derartige Verteilungsziele entwerten den ökono-
mischen Nutzen des Präferenzsystems erheblich.
Handelsumlenkung statt Handelsschaffung steht im
Vordergrund. Die besonders armen Länder konn-
ten überdies von den Präferenzen kaum profitieren,
weil ihre Exportengpässe weniger auf der Nach-
frage- als vielmehr auf der Angebotsseite liegen.
Gegenüber angebotsstarken Entwicklungsländern
hingegen meint man, Schutzinteressen heimischer
Anbieter geltend machen zu müssen. Bei diesen
Ländern werden die Zollpräferenzen häufig an
Gegenleistungen geknüpft. Allerdings wird von
Schwellenländern nicht etwa verlangt, daß auch
diese ihre Binnenmärkte öffnen, wie es klassischen
GATT-Regeln entspräche und wie es ökonomisch
sinnvoll wäre, weil sich gezeigt hat, daß es gerade

Entwicklungsländer mit relativ offenen Märkten
waren, die international wettbewerbsfähig gewor-
den sind. Vielmehr werden die Präferenzen an die
Bereitschaft der angebotsstarken Länder gekop-
pelt, ihre Exporte in die Industriestaaten „freiwil-
lig“ einzuschränken. „Rechnet man beide Aspekte
— Zugeständnisse und freiwillige’ Beschränkung
— gegeneinander auf, so ist es nicht wahrscheinlich,
daß die Entwicklungsländer die Gewinner sein wer-
den.“20) Dies gilt um so mehr, als Zollpräferenzen
wegen des bereits niedrigen Zollniveaus zum
„Nebenkriegsschauplatz“ im Kampf um den Markt-
zugang geworden sind.

Im Bereich nicht-tarifärer Hemmnisse zeigen sich
die Industrieländer weniger nachgiebig. Der ge-
zielte Protektionismus hat hier trotz gegenteiliger
Beteuerungen weiter zugenommen21). Neben
„freiwilligen“ Exportselbstbeschränkungsabkom-
men mit besonders wettbewerbsfähigen Schwellen-
ländern und der „Ordnung“ vor allem der Agrar-,
Textil- und Stahlmärkte umfaßt der nicht-tarifäre
Protektionismus der Industrieländer wert- oder
mengenmäßige Importkontingente, Anti-Dum-
ping-Klagen gegen angebotsstarke Länder wie Bra-
silien, Südkorea und Taiwan, dauerhafte Subven-
tionen an notleidende heimische Industrien (vor
allem im Schiffbau, im Energiebereich und in der
Stahlindustrie) sowie zahlreiche versteckte Maß-
nahmen wie technische Normen, Verbraucher-
schutzbestimmungen und diskriminierende Zollab-
fertigungsverfahren. Der Protektionismus ist teil-
weise sozialpolitisch verbrämter Natur, indem auf
ausbeuterische und menschenunwürdige Arbeits-
bedingungen in den vielgeschmähten Niedriglohn-
ländern verwiesen wird. Dies scheint jedoch haupt-
sächlich ein Vorwand zu sein, wettbewerbsfähige
Länder mit hochelastischem Arbeitsangebot vom
eigenen Markt fernzuhalten; denn am wirksamsten
helfen könnte man den niedrig entlohnten Arbeits-
kräften und den noch viel stärker benachteiligten
Arbeitssuchenden in der Dritten Welt, indem man

20) R. J. Langhammer/B. Stecher (Anm. 2). S. 95.
21) Obwohl verschiedene Schätzungen über die quantitative
Bedeutung nicht-tarifärer Importbarrieren zu unterschiedli-
chen Ergebnissen kommen, scheint sicher, daß mindestens
ein Fünftel der von Entwicklungsländern ausgeführten Indu-
striegüter in den wichtigsten Exportmärkten des Nordens
derartigen Beschränkungen unterliegen; vgl. die Übersicht in
Siegfried Schultz. Neuer Protektionismus: Formen und Fol-
gen im industriellen Bereich, in: Konjunkturpolitik. 31
(1985) 3, insbes. S. 196ff.; siehe auch Wirtschaftswoche vom
10. Mai 1985. S. 16. Wahrscheinlich dürfte die Bedeutung
nicht-tarifärer Hemmnisse hiermit sogar erheblich unter-
schätzt werden, da in der Regel nur bestimmte Formen
berücksichtigt werden. Überdies stützen sich die Schätzun-
gen zumeist auf die tatsächlich erfolgten Ausfuhren, die um
so geringer sind, je wirksamer die Importrestriktionen
sind.
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ihnen erlaubte, einen möglichst großen Teil ihrer
Produktion abzusetzen. Die Nachfrage nach Arbeit
stiege dadurch. Der nicht-tarifäre Protektionismus
ist oftmals gezielt gegen einzelne Länder gerichtet.
Damit wird eines der Prinzipien der internationalen
Handelsordnung, der Grundsatz der Nichtdiskrimi-
nierung, zunehmend ausgehöhlt. Insbesondere
Entwicklungsländer sind hiervon betroffen, weil sie
als die schwächeren Handelspartner im allgemeinen
kaum in der Lage sind, sich mit wirksamen Gegen-
maßnahmen gegen den selektiven Protektionismus
der Industrieländer zu wehren.
Dies deutet darauf hin, daß den Entwicklungslän-
dern mehr mit einer Rückbesinnung auf die klassi-
schen GATT-Prinzipien geholfen wäre als mit Prä-
ferenzregelungen, deren ökonomische Wirksam-
keit zweifelhaft ist. Hierzu gehört zunächst, daß
Sektoren, die von der Handelsliberalisierung bisher
weitgehend ausgenommen blieben, in der im Sep-
tember 1986 in Punta del Este (Uruguay) beschlos-
senen neuen Liberalisierungsrunde im Rahmen des
GATT vorrangig behandelt werden. Im für viele
Entwicklungsländer wichtigen Agrarbereich ist ins-
besondere von der EG eine zweigleisige Liberalisie-
rungsstrategie zu verlangen. Zum einen müssen
importbeschränkende Maßnahmen abgebaut wer-
den, damit wettbewerbsfähige Entwicklungsländer
auf dem Gemeinsamen Markt verstärkt Fuß fassen
können. 'Zum anderen dürfen strukturelle Produk-
tionsüberschüsse, hervorgerufen durch die EG-
Politik garantierter Mindestpreise, nicht länger sub-
ventioniert in den Weltmarkt geschleust werden.
Diese Praxis senkt das Weltmarktpreisniveau
künstlich und verursacht Instabilitäten auf den
Weltagrarmärkten, so daß landwirtschaftliche Inve-
stitionen in der Dritten Welt entmutigt werden.
Im industriellen Bereich geht es vorrangig darum,
daß keine neuen nicht-tarifären Importbeschrän-
kungen eingeführt und die bestehenden Hemm-
nisse gelockert werden. Als erster Schritt muß das
in Punta del Este beschlossene Stillhalteabkommen
besser definiert und strikt eingehalten werden.
Besonders wichtig ist es, dem GATT-Prinzip der
Nichtdiskriminierung wieder Geltung zu verschaf-
fen. Für die Handelsliberalisierung muß überdies
ein verbindlicher und konkreter Fahrplan festgelegt
werden, so daß bei allen Handelspartnern Pla-
nungssicherheit geschaffen wird. Dies würde dem
verbreiteten Exportpessimismus in der Dritten
Welt entgegenwirken, neue Wachstumschancen
bieten und Verschuldungskrisen entschärfen. Ohne
Zweifel würde die Handelsliberalisierung im indu-
striellen Bereich zunächst hauptsächlich den
Schwellenländern mit dem entsprechenden Ange-
botspotential zugute kommen. Indirekt würden sich
jedoch auch für die wirtschaftlich rückständigen

Entwicklungsländer bessere Absatzchancen bieten,
weil die fortgeschrittenen Länder sich zunehmend
auf anspruchsvollere Industriegüter konzentrieren
könnten und Standortvorteile bei relativ einfachen
und arbeitsintensiven Produkten schneller auf
ärmere Länder übergingen.

Ein effizienteres Spezialisierungsmuster innerhalb
der heterogenen Gruppe der Entwicklungsländer
würde die vergleichsweise armen Dritte-Welt-Staa-
ten besonders dann begünstigen, wenn die Schwel-
lenländer stärker den generellen GATT-Pflichten
unterworfen würden. Der Protektionismus vieler
Schwellenländer richtet sich nämlich nicht nur
gegen Industriestaaten, sondern ebenfalls gegen
andere Entwicklungsländer. Die Forderung nach
Liberalisierung sollte sich darum auch an die fort-
geschrittenen Entwicklungsländer richten, zumal
sie hiervon selbst profitieren könnten. Die Inan-
spruchnahme der GATT-Sonderregelungen für
Entwicklungsländer in bezug auf Importrestriktio-
nen für sogenannte „infant Industries“ hat häufig
der Wettbewerbsfähigkeit solcher Industrien ge-
schadet, die auf überteuerte Vorleistungen von
geschützten Branchen angewiesen waren. Dies gilt
nicht nur für industrielle Vorlieferungen, sondern
häufig auch für Dienstleistungen, die folgerichtig
einen weiteren Schwerpunkt in der Uruguay-Runde
des GATT bilden sollten22).

22) Länder wie Brasilien und Indien, die sich lange dagegen
gesträubt hatten, über den Dienstleistungsbereich im Rah-
men des GATT zu beraten, haben ihren Widerstand im Sep-
tember 1986 in Uruguay schließlich mit der Maßgabe aufge-
geben, daß in einem getrennten Sonderausschuß verhandelt
wird.

3. Ausländische Direktinvestitionen und Industria-
lisierung: Geplanter versus unreglementierter
Strukturwandel

Das Verlangen insbesondere der Vereinigten Staa-
ten, Auslandsinvestitionen im Rahmen des GATT
gegen willkürliche Enteignungen u. ä. zu sichern,
stößt in noch stärkerem Maße auf den Widerstand
einiger Entwicklungsländer als die Einbeziehung
des Dienstleistungsbereichs. Vielerorts wird dies als
unzulässiger Eingriff in nationale Souveränitäts-
rechte betrachtet. Hier offenbart sich einer der vie-
len Widersprüche im Forderungskatalog der Drit-
ten Welt nach einer Neuen Weltwirtschaftsord-
nung: Wie soll der Anteil der Entwicklungsländer
an der Weltindustrieproduktion — wie es verlangt
wird — auf 25 v. H. im Jahre 2000 gesteigert wer-
den, wenn die ausländischen Direktinvestitionen,
die hierzu erforderlich sind, offenen oder verschlei-
erten Enteignungsrisiken ausgesetzt werden?
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Wie beim internationalen Handel von Gütern und
Dienstleistungen läßt sich auch für internationale
Kapitalbewegungen zeigen, daß kapitalexportie-
rende wie kapitalimportierende Länder Wohl-
fahrtsgewinne erzielen können, die Verteilung der
Gewinne aber nicht gleichmäßig sein muß23). An
zwei typischen Konfliktfeldern zwischen ausländi-
schen Investoren und den Gastländern in der Drit-
ten Welt wird deutlich, daß es die Entwicklungslän-
der zumindest teilweise selbst in der Hand haben, in
welchem Maße sie profitieren. Zum einen wird oft
beklagt, daß multinationale Unternehmen, die in
Entwicklungsländern tätig sind, weniger exportie-
ren, als es die Regierungen der Gastländer wegen
der vorherrschenden Devisenknappheit wünschen.
Zum zweiten beschwert man sich darüber, daß die
ausländischen Investoren sich großenteils im Gast-
land finanzieren, statt die nationalen Investitions-
mittel zu ergänzen, indem sie Kapital importieren.
In beiden Fällen ist es weniger Ausdruck der Will-
kür multinationaler Unternehmen, sondern Konse-
quenz wirtschaftspolitischer Fehlentwicklungen im
Gastland, wenn die Zielvorstellungen der Entwick-
lungsländer nicht zufriedenstellend erfüllt werden.
Häufig verhindert eine exportdiskriminierende
Handels- und Wechselkurspolitik, daß die Unter-
nehmen stärker auf Exporte setzen, und subventio-
nierte Kreditkosten und Höchstzinsvorschriften auf
den nationalen Kapitalmärkten in der Dritten Welt
bewirken, daß die heimischen Zinssätze unter den
Weltmarktzinsen liegen.

23) Vgl. J. B. Dönges (Anm. 7), S. 129ff.
24) H. Giersch (Anm. 9), S. 6.

Viele Entwicklungsländer vertrauen nicht auf die
Anreizfunktion stetiger und effizienzfördernder
Wirtschaftspolitiken für ausländische Direktinvesti-
tionen. Vor allem dort, wo hohe Unsicherheiten
über den zu erwartenden Kurs herrschen, ergibt
sich leicht ein circulus vitiosus: Um dringend benö-
tigte ausländische Investoren anzulocken, werden
diesen Privilegien eingeräumt, die bald für Span-
nungen im Inland sorgen. Wollen sich die als Aus-
beuter angeklagten Unternehmen daraufhin wieder
zurückziehen, wird ihnen auch dies verübelt, da
Neu- und Ersatzinvestitionen unterbleiben und die
Repatriierung von Gewinnen angestrebt wird. Die
Regierungen der Gastländer greifen dann oft regle-
mentierend in den Kapitaltransfer ein, was nicht
selten eine schleichende Kapitalentwertung be-
wirkt. „Unternehmen, die Anlaß haben, einen sol-
chen Prozeß zu antizipieren, werden von vornher-
ein nur solche Investitionen vornehmen, die sich in
einer überschaubar kurzen Periode auszahlen.
Dann sind die Gewinne pro Jahr so hoch, daß der
Vorwurf der Ausbeutung noch näher liegt.“24)

Es hilft den Entwicklungsländern wenig, angesichts
der beklagten einseitigen Verteilung der Wohl-
fahrtsgewinne aus ausländischen Direktinvestitio-
nen auf internationale Rechtsnormen und Verhal-
tenskodices für multinationale Unternehmen zu
drängen, die von der materiellen Ungleichheit der
Wirtschaftspartner ausgehen, und internationale
Schiedsverfahren abzulehnen, die Arme und Rei-
che nicht systematisch unterschiedlichen Regeln
unterwerfen. Ausländische Investitionen lassen
sich nicht erzwingen. Darüber kann auch nicht das
sogenannte Lima-Ziel der UNIDO hinwegtäu-
schen, mit dem der Norden aufgefordert wird, der
Dritten Welt bis zum Jahre 2000 einen Anteil von
25 v. H. an der Weltindustrieproduktion einzuräu-
men.
Ohne Zweifel müssen die Chancen der Entwick-
lungsländer verbessert werden, in der industriellen
Produktion eine größere Rolle zu spielen. Es macht
aber wenig Sinn, das zukünftige internationale Spe-
zialisierungsmuster — wie gefordert — im voraus
zu planen und über die regionale Verteilung der
Industriestruktur auf Regierungsebene im Nord-
Süd-Dialog zu entscheiden. Auch hier dominiert
wieder das Umverteilungsziel, mit der wahrschein-
lichen Konsequenz, daß das Wachstumsziel für alle
Beteiligten beeinträchtigt wird. Eine internationale
Lenkung von Investitionen droht Produktivkräfte
an Standorte zu binden, die in den entsprechenden
Produktionen nicht wettbewerbsfähig sind.
Ebensowenig ist es allerdings zu leugnen, daß das
gegenwärtig zu beobachtende Ausmaß und die
Geschwindigkeit der Verlagerung von Industrien
aus dem Norden in den Süden unzureichend ist und
gesamtwirtschaftliche Kosten in Industrie- und Ent-
wicklungsländern verursacht. Von den Ländern der
Dritten Welt kann nicht erwartet werden, daß diese
auf einen weltweiten Strukturwandel vertrauen, der
durch Marktvorgänge gesteuert wird, wenn die
Industrieländer diesen ihrerseits durch behördliche
Eingriffe behindern und verlangsamen. Der Nor-
den muß zum eigenen Nutzen wie zu dem der Drit-
ten Welt aufhören, Branchen mittels permanenter
Subventionen und sonstiger Schutzmaßnahmen
vom Strukturwandel auszunehmen. Wenn Ent-
wicklungsländer zunehmend Standortvorteile bei-
spielsweise in der Textilindustrie, im Schiffbau und
in der Stahlindustrie erlangen, dürfen der Verlage-
rung dieser Industrien keine dauerhaften Hinder-
nisse in den Weg gelegt werden. Es wird dann leich-
ter sein, die Entwicklungsländer davon zu überzeu-
gen, daß sie zu einem gewissen Grade den Schlüssel
für das Tempo ihrer Industrialisierung in den eige-
nen Händen halten.

Das weite Feld hausgemachter Entwicklungs-
hemmnisse in der Dritten Welt kann hier nicht
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näher behandelt werden25). Nur soviel sei gesagt:
Eine dauerhaft angelegte wachstumsträchtige Wirt-
schaftspolitik würde auch bei ausländischen Inve-
storen Vertrauen schaffen und Auslandskapital
anlocken. Auf administrative Willkür könnte dann
verzichtet werden. Statt dessen sollten für alle Län-
der offene Klubs entstehen, in denen eindeutige
Normen über Auslandsinvestitionen gelten, die die
Gefahr von Willkür weitestgehend ausschalten und
die Frage der Entschädigung bei politisch motivier-
ten Enteignungen klar regeln. Dieser Ansatz ist
Second-best-Lösungen vorzuziehen, die, wie bei-
spielsweise die von der Weltbank ins Spiel
gebrachte „Multilateral Investment Guarantee
Agency“ (MIGA), eine staatlich subventionierte
Versicherung politischer Investitionsrisiken vorse-
hen26).

25) Vgl. hierzu ausführlich R. J. Langhammer/B. Stecher
(Anm. 2). S. 81 ff.
2)6 Zu den Nachteilen öffentlicher, multilateraler Investi-
tionsgarantien vgl. die umfassende Analyse der MIGA, in:
Roland Vaubel. The International Organizations and the
International Debt Problem: The Next Steps, in: The Report
of the Technical Committee of the Global Economic Action
Institute, New York 1985, insbes. S. 28ff.
27) Vgl. beispielsweise W. Brandt, Hilfe in der Weltkrise
(Anm. 1). S. 153.

28) Vgl. Peter Nunnenkamp, Entwicklungshilfe auf dem
Prüfstand, in: Die internationale Politik 1983—1984, Jahrbü-
cher des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für
Auswärtige Politik, München 1986. S. 1—14, und die dort
angegebene Literatur.
29) Zu den ökonomischen Wirkungen der Entwicklungshilfe
vgl. Jamuna P. Agarwal/Martin Dippl/Hans H. Glismann.
Wirkungen der Entwicklungshilfe. Bestandsaufnahme und
Überprüfung für die zweite Entwicklungsdekade, For-
schungsberichte des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit. Band 50, Köln 1984, und die dort angege-
bene umfangreiche Literatur.

4. Entwicklungshilfe zwischen Anspruch
und Wirklichkeit

Die Direktinvestitionen ausländischer Unterneh-
men in der Dritten Welt waren in der Vergangen-
heit sehr stark auf eine kleine Gruppe von Gastlän-
dern konzentriert. Dies dürfte sich kurzfristig selbst
bei durchgreifenden Korrekturen hausgemach-
ter Entwicklungshemmnisse nicht entscheidend
ändern. Viele Entwicklungsländer bleiben auf
andere Finanzierungsquellen angewiesen; insbe-
sondere für die ärmsten unter ihnen kommt wegen 
unzureichender Kreditwürdigkeit auf den privaten
Kapitalmärkten hauptsächlich die öffentliche Ent-
wicklungshilfe in Frage. Es verwundert deshalb
nicht, daß angesichts verbreiteter Finanzierungs-
und Schuldenprobleme auch in den ärmeren Ent-
wicklungsländern (vor allem in Afrika) nach quan-
titativ verstärkter und qualitativ verbesserter staat-
licher Hilfe aus dem Norden gerufen wird. Vorran-
gig wird von den Industrieländern gefordert27):

— sich bindend auf die Erfüllung des 0,7 v. H.-
Ziels (Anteil der öffentlichen Entwicklungshilfe am 
Sozialprodukt der Geberstaaten) zu verpflichten,

— die Hilfe an die ärmsten Entwicklungsländer zu
verdoppeln und mindestens 0,15 v. H. des Sozial-
produkts für diese Staatengruppe aufzubringen,

— den am wenigsten entwickelten Staaten der Drit-
ten Welt alle Rückzahlungen auf öffentliche Ent-
wicklungskredite zu erlassen,

— verstärkt auf Programmkredite zu setzen und
auch die Finanzierung von Projektkosten in Lan-
deswährung zu übernehmen,

— die Wirksamkeit von Entwicklungshilfe durch
eine bessere Koordinierung der verschiedenen
Geber zu erhöhen.

Diesem Forderungskatalog steht in jüngster Zeit
eine wachsende Skepsis gegenüber, ob die Entwick-
lungshilfe die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt
hat bzw. überhaupt erfüllen kann. Die noch in den
siebziger Jahren kaum bestrittene Auffassung, daß
die Kluft im Entwicklungsstand zwischen den Indu-
striestaaten und der Dritten Welt durch finanzielle
und technische Unterstützung der wohlhabenden
Länder entscheidend verringert werden könne,
wird immer häufiger angezweifelt28). In vielen
Ländern stellt nicht Kapitalmangel den zentralen
Engpaß dar; vielmehr verhindern entwicklungs-
hemmende Sozialstrukturen und ungeeignete wirt-
schaftspolitische Rahmenbedingungen, daß die
Hilfe effizient absorbiert werden kann. Überdies
kann Entwicklungshilfe dazu führen, daß Eigenan-
strengungen sich nicht mehr lohnen oder als ver-
zichtbar angesehen werden. Die anfängliche Unter-
stützung erzeugt dann immer neue Hilfsbedürftig-
keit („Samariter-Dilemma“ der Geber).

Empirische Untersuchungen bestärken eher die
Zweifel daran, daß die Entwicklungshilfe den
gestellten Ansprüchen in der Vergangenheit ge-
recht geworden ist29). Die eigenen Sparanstrengun-
gen der begünstigten Staaten wurden häufig entmu-
tigt. Wachstumseffekte blieben vor allem dort aus,
wo sie — wie in Schwarzafrika — am dringendsten
erforderlich gewesen wären. Eine quantitative Stei-
gerung der Hilfeleistungen allein ist vor diesem
Hintergrund nicht erfolgversprechend. Ob qualita-
tive Maßnahmen bessere Ergebnisse bewirken, ist
gegenwärtig schlecht zu beurteilen. Die Geberlän-
der versichern zwar, aus Fehlern der Vergangenheit
gelernt zu haben; es sollen hauptsächlich die ärm-
sten Empfänger gefördert werden, die Hilfe soll
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verstärkt Grundbedürfnisse der Bevölkerung in der
Dritten Welt befriedigen, und die industrielle För-
derung soll in zunehmenden Maße durch eine
Unterstützung von kleineren Handwerks- und
Landwirtschaftsprojekten ergänzt werden30).
Diese Vorhaben sind bisher allenfalls in Ansätzen
verwirklicht worden31)- In bezug auf das Grundbe-
dürfnisziel wird in einer Studie sogar ein „vernich-
tende(s) Urteil über die Effizienz der Entwicklungs-
hilfe“ ) gefällt,32 weil die empirische Analyse keinen
positiven Einfluß der Auslandshilfe erbrachte.

30) Für die Bundesrepublik vgl. Deutscher Bundestag, Sech-
ster Bericht zur Entwicklungspolitik der Bundesregierung,
10. Wahlperiode, Drucksache 10/3028. Bonn 1985, insbes.
S. 35.
31) Zu den Einzelheiten vgl. P. Nunnenkamp (Anm. 28).
S. 2ff.
32) J. P. Agarwal/M. Dippl/H. H. Glismann (Anm. 29),
S. 115.
33) Auch die Bundesregierung achtet verstärkt auf die
Beschäftigungswirksamkeit ihrer Hilfe in der Bundesrepu-
blik; kritische Bewertungen dieser Politik finden sich bei Die-
ter Schumacher, Lieferbindung taugt nicht zur Steigerung
der Beschäftigung, in: Entwicklung und Zusammenarbeit, 26
(1985) 2, S. 8—10; Herbert Wilkens, Deutsche Entwick-
lungshilfe im internationalen Vergleich — Überdurchschnitt-
liche Qualität gefährdet, in: DIW-Wochenbericht, 52 (1985),
S. 255-262.

Den zweifelhaften Qualitätsverbesserungen stehen
überdies eindeutige Qualitätsverschlechterungen
gegenüber. So wurde in der jüngeren Vergangen-
heit die Gewährung von Unterstützung wieder stär-
ker an den Bezug von Waren und Dienstleistungen
aus dem jeweiligen Geberland gekoppelt33). Die
Lieferbindung reduziert den realen Wert der Hilfe
für die Empfänger beträchtlich, weil es diesen ver-
wehrt wird, die jeweils günstigsten Bezugsquellen
zu benutzen. Die Politisierung der Entwicklungs-
hilfe äußert sich aber nicht nur in der wachsenden
Betonung eigener Beschäftigungsinteressen durch
die Geberländer. Hinzu kommt, daß die Vergabe
zunehmend unter außenpolitischen Gesichtspunk-
ten zu erfolgen scheint. Hauptsächlich in den Ver-
einigten Staaten wird immer nachhaltiger gefor-
dert, die Entwicklungshilfepolitik in die Ost-West-
Auseinandersetzung einzubeziehen.

All dies macht deutlich, daß auch bei der öffentli-
chen Entwicklungshilfe als grundsätzlich offenem
(direktem) Transfer auf Empfänger- und auf
Geberseite Vorkehrungen getroffen werden müs-
sen, die für Effizienz und Wirksamkeit sorgen; dies
gilt, obwohl offene gegenüber versteckten Trans-
fers den prinzipiellen Vorteil haben, daß sie die
Gefahr schwerwiegender Fehlallokationen von
Faktoren und daraus resultierender Verzerrungen
in der Produktionsstruktur der Empfängerstaaten
vermindern, Übertragungsverluste leichter in
Grenzen halten und zudem ungewollte Verteilungs-

effekte wie die Begünstigung bereits fortgeschritte-
ner Länder vermeiden können. Die Industrieländer
können die Wirksamkeit ihrer Hilfe erhöhen,
indem sie über die angekündigten Qualitätsverbes-
serungen hinaus
— vorrangig kurzfristige Katastrophenhilfe statt
permanenter Unterstützung gewähren, um dem
„Samariter-Dilemma“ möglichst aus dem Wege zu
gehen,
— allgemeine Mittel statt bestimmter Sachleistun-
gen transferieren, da insbesondere dauerhafte Gü-
tertransfers die Produktionsanreize für nationale
Anbieter schwächen,
— die Rolle privater Organisationen sowohl auf der
Geber- als auch auf der Empfängerseite stärken,
um bürokratische Übertragungsverluste zu begren-
zen und um zu erleichtern, daß die bedürftigen
Bevölkerungskreise tatsächlich erreicht werden,
— dazu beitragen, daß hausgemachte Entwick-
lungshemmnisse in der Dritten Welt behoben wer-
den, damit die Auslandshilfe nicht in ein Faß ohne 
Boden fällt.
Die zentrale Bedeutung der heimischen Wirt-
schaftspolitik in den Empfängerstaaten für die
Wirksamkeit der externen Hilfe schreibt jedoch den
Entwicklungsländern selbst die Hauptverantwor-
tung dafür zu, ob es in Zukunft doch noch gelingen
wird, dem bisher weitgehend verfehlten Anspruch
der Hilfe gerecht zu werden, nämlich wichtige
Anstöße zu einer eigenständigen Entwicklung zu
geben.

5. Internationale Verschuldung: Ist es Zeit für
einen Schuldenerlaß?

Eine ebenso wichtige Rolle kommt der in den Ent-
wicklungsländern verfolgten Wirtschaftspolitik im
Rahmen des internationalen Schuldenproblems
vieler Dritte-Welt-Staaten zu, was bei der Analyse
der Entstehung und Überwindung von Verschul-
dungskrisen lange verkannt worden ist. Letzteres
konnte zunächst kaum überraschen, stand doch
angesichts akuter Gefahren für das weltweite
Finanzsystem das kurzfristige Krisenmanagement
im Vordergrund. Durch schnelle Rettungsaktionen
und vielfältige Umschuldungsabkommen ist jedoch
lediglich Zeit erkauft worden. Eine dauerhafte
Lösung der Probleme vieler Entwicklungsländer,
ihre Auslandsverbindlichkeiten termingerecht zu
bedienen, steht weiter aus, obwohl die Verschul-
dungsfrage die wirtschaftlichen Beziehungen zwi-
schen Industrie- und Entwicklungsländern nun-
mehr seit Jahren entscheidend prägt und alle ande-
ren Konfliktfelder in den Hintergrund gedrängt hat.
Hochverschuldete Staaten des Südens betrachten
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eine Schuldenerleichterung als Voraussetzung für
wirtschaftliche Fortschritte in anderen Bereichen
und beklagen die angeblich untragbare Situation
eines Nettokapitaltransfers aus der Dritten Welt in
die Industrieländer34). Industrieländer sorgen sich
weiterhin um die Stabilität des internationalen
Finanzsystems und fürchten bei mangelndem Ent-
gegenkommen ihrerseits, daß immer mehr Schuld-
ner einseitig den Schuldendienst einstellen. Der
Druck auf die Gläubiger, Konzessionen zu machen,
wird durch die Behauptung verstärkt, daß „zwi-
schen der Verbesserung unserer sozialökonomi-
schen Situation einerseits und der Misere der Ent-
wicklungsländer andererseits . . . ein unmittelbarer
elementarer Zusammenhang besteht“35); so ziehe 
der Norden erheblichen Nutzen aus dem Verfall
vieler Rohstoffpreise, der dem Süden verschärfte
Verschuldungsprobleme beschere ).36

34) Weil bei anhaltend hohem Zinsendienst der Nettokredit-
zufluß aus den Industrieländern praktisch zum Erliegen kam,
mußten die lateinamerikanischen Staaten im Zeitraum
1983—1986 einen Nettotransfer in Höhe von ca. 120 Milliar-
den US-Dollar an die Gläubiger leisten. Diese Umkehr der
Kapitalströme ist allerdings erst dann als Anzeichen für ein
Versagen der internationalen Kapitalmärkte zu werten,
wenn sie dauerhaft ist. Kurzfristig können derartige Netto-
transfers als notwendige Investitionen der Schuldnerländer
in die Wiederherstellung der verlorenen internationalen Kre-
ditwürdigkeit angesehen werden; vgl. Willem H. Buiter/
T. N. Srinivasan, Rewarding the Profligate and Punishing
the Prudent and Poor: Some Recent Proposals for Debt
Relief, in: World Development, 15 (1987) 3, insbes.
S. 414.
35) Wilhelm Nölling, Plädoyer für eine politische Lösung: 
Den Entwicklungsländern darf der Geldhahn nicht zuge-
dreht werden, in: Die Zeit vom 27. März 1987, S. 47.
36) Diese Argumentation, die sich nicht zuletzt auf die
Ölpreisentwicklung stützt, vernachlässigt, daß niedrigere
Rohstoffpreise es auch allen von Rohstoffimporten abhängi-
gen Entwicklungsländern erleichtern, ihre Auslandsschulden
zu bedienen; überdies haben insbesondere die jetzt benach-
teiligten Ölexporteure früher von sehr hohen Exportpreisen
profitiert und gehörten teilweise trotzdem kurze Zeit später
zu den Problemfällen.

37) Eine umfassende Analyse des Baker-Plans findet sich in
Peter Nunnenkamp, Das internationale Schuldenproblem:
Ein Fall für die Regierungen der Gläubigerländer?, Kieler
Diskussionsbeiträge, Nr. 117, Kiel 1986.
38) Vgl. W. H. Buiter/T. N. Srinivasan (Anm. 34), S. 416.
39) Vgl. die kritische Einschätzung in: LDC Debt: Debt
Relief or Market Solutions?, in: Morgan Guaranty Trust
Company of New York, World Financial Markets, Septem-
ber 1986. insbes. S. 1 und S. 10.

Auch in der aktuellen Diskussion über mögliche
Wege aus dem Verschuldungsdilemma dominiert
weiterhin das Kurieren an Symptomen; eine län-
gerfristig wirksame Ursachentherapie wird trotz
gegenteiliger Beteuerungen immer noch nicht in
Angriff genommen. Statt wirtschaftlich effizienter
Lösungen werden „politische Lösungen“ gefordert,
die die volkswirtschaftlichen Kosten eines verstärk-
ten staatlichen Engagements außer acht lassen und
die — sofern sie von Repräsentanten der Industrie-
länder stammen — häufig recht eigennützig sind,
der Dritten Welt dagegen eher schaden als nützen.
So lag das Hauptmotiv des sogenannten Baker-
Plans, nach dem sowohl die westlichen Geschäfts-
banken als auch die internationalen Entwicklungs-
hilfeorganisationen einer Reihe von Problem-

Schuldnern neue Kredite einräumen sollen37), in
der Sorge des amerikanischen Finanzministers um
die finanzielle Stabilität der US-Banken angesichts
deren hohen Verletzlichkeit gegenüber Zahlungs-
ausfällen in Lateinamerika begründet38). Politische
Initiativen aus dem amerikanischen Kongreß (z. B. 
der Bradley-Plan), die auf einen partiellen Schul-
denerlaß zielen, beruhen vor allem auf der trügeri-
schen Annahme, auf diese Weise ließen sich die
Export- und Beschäftigungsaussichten der Verei-
nigten Staaten nachhaltig verbessern39).

Volkswirtschaftliche Kosten drohen zum einen,
wenn die Regierungen der Industrieländer die
Geschäftsbanken drängen, ihre wohlbegründete
Zurückhaltung aufzugeben und den wichtigsten
Problemschuldnem neue Kredite zu gewähren.
Falls Banken wegen dieser offiziell veranlaßten
Engagements später in Schwierigkeiten geraten,
kann staatliche Hilfe kaum ausgeschlagen werden.
Dies beschwört schwerwiegende „moral hazard“-
Probleme herauf; mit anderen Worten: Die leicht-
fertige Kreditvergabe der siebziger Jahre könnte
sich wiederholen. Eine Strategie, wie sie der Baker-
Plan vorsieht, kann sogar zusätzliche Verschul-
dungsprobleme auslösen, da viele hochverschul-
dete Länder in der Dritten Welt diskriminiert wer-
den, die sich bisher erfolgreich bemüht haben, ihre
Auslandsverbindlichkeiten termingerecht zu bedie-
nen. Ihr Wille zur Selbsthilfe wird geschwächt,
wenn Länder, die ihre Zahlungsschwierigkeiten
nachweislich weitgehend selbst verursacht haben,
eine bevorzugte Stellung in bezug auf Neukredite
eingeräumt wird.

Ähnlich problematische Kapitalfehlallokationen
sind zum anderen zu erwarten, wenn internationale
Organisationen wie die Weltbank ihre Kreditver-
gabe zum Beispiel an die lateinamerikanischen Pro-
blemschuldner ausweiten, die in ihrer wirtschaftli-
chen Entwicklung überwiegend schon recht fortge-
schritten sind. Insbesondere die ärmsten Länder,
die traditionell sehr stark auf Kapitalimporte aus
öffentlichen Quellen angewiesen sind, müssen dann
befürchten, daß sich für sie die Schwierigkeiten ver-
schärfen, in ausreichendem Maße Kapitalzufuhren
zu erhalten.

Die volkswirtschaftlichen Kosten würden noch stei-
gen, wenn — wie es immer stärker gefordert wird —

31 B 33-34



über eine Neukreditgewährung gemäß dem Baker-
Plan hinaus ein Erlaß von Zins- und Amortisations-
zahlungen für Altschulden der Hauptschuldnerlän-
der ins Auge gefaßt würde. Ein Schuldenerlaß
würde die Anreize für „moral hazard“ bei den
Schuldnerländem verstärken, insbesondere wenn
nicht berücksichtigt wird, ob Rückzahlungsprob-
leme selbst verschuldet oder durch unvorherseh-
bare externe Einflüsse verursacht worden sind. For-
derungen nach einem „Vergleich“ nach dem Muster
des Londoner Schuldenabkommens von 1953 und
einem Marshall-Plan für Lateinamerika, die eine
Parallele zur Überwindung des deutschen Nach-
kriegsschuldenproblems ziehen, übersehen, daß die
wirtschaftspolitischen Grundvoraussetzungen für
den Erfolg einer derartigen Strategie damals — im
Gegensatz zur heutigen Situation der meisten Pro-
blemländer — gegeben waren. Die Bereitschaft und
Fähigkeit zum wirtschaftlichen Wiederaufbau stand
damals außer Frage, während heute viele lateina-
merikanische Staaten wenig Bereitschaft zeigen,
von ökonomischem Mißmanagement auf eine effi-
zienzfördernde und wachstumsträchtige Wirt-
schaftspolitik umzuschalten. Vor allem solchen
Ländern, die auf freiwillige Neukredite der
Geschäftsbanken hoffen, wäre mit einer politisch
vereinbarten Schuldenstreichung wenig gedient.
Die Banken würden sich voraussichtlich auf Jahre
hinaus von Ländern fernhalten, die diesen Weg
beschreiten oder sich einer von Schuldnerseite ein-
seitig deklarierten Verweigerungshaltung anschlie-
ßen«).
Von den westlichen Privatbanken kann nur erwar-
tet werden, daß sie ihre Rolle bei der Überwindung

von Verschuldungskrisen spielen und freiwillig
Neukredite gewähren, wenn mittelfristig gute 
Chancen auf eine Besserung der wirtschaftlichen
Lage in den heutigen Problemländern bestehen.
Eine Ursachentherapie ist deshalb unverzichtbar.
Es gibt kein globales Verschuldungsproblem der
Dritten Welt. Es sind zuallererst die Länder mit
schwerwiegenden Schuldendienstschwierigkeiten,
die die Lehren aus den wirtschaftspolitischen Fehl-
entwicklungen der Vergangenheit ziehen müs-
sen41). Sie müssen erkennen, warum die bisherigen
Anpassungsversuche weitgehend gescheitert sind.
Vor allem in Lateinamerika sind falsche, weil auf
kurzfristige Zahlungsbilanzeffekte ausgerichtete
Schwerpunkte gesetzt worden. Drastische Import-
kürzungen haben Wachstumschancen zunichte
gemacht, statt neue zu eröffnen. Die Beschränkung
der inländischen Absorption hat hauptsächlich die
Investitionen getroffen, so daß die erforderliche
Umstrukturierung der nationalen Volkswirtschaf-
ten erheblich erschwert wurde.

40) Vgl. z. B. World Financial Markets (Anm. 39). S. 7 und
S. 10; H. Robert Heller. The Debt Crisis and the Future of
International Bank Lending. Referat, gehalten auf der
Annual Convention of the American Economic Association.
New Orleans, 29. Dezember 1986 (unveröffl. Manuskript),
S. 4.

41) Die wichtigsten Ansatzpunkte für wirtschaftspolitische
Reformen finden sich in Ulrich Hiemenz, Strategien zur Ver-
meidung neuer Verschuldungskrisen: Anpassungsmaßnah-
men der Schuldnerländer. Referat, gehalten beim Malenter
Symposium V „Die internationale Verschuldungskrise:
Ursachen, Auswirkungen, Lösungsperspektiven". Malente,
11.—13. November 1985 (im Druck).

Für die Industrieländer gilt es ebenso, schmerzhafte
Anpassungsprozesse endlich in Gang zu setzen.
Auch bei der Überwindung von Schuldendienst-
schwierigkeiten hilft es den Entwicklungsländern
am meisten, wenn sie offene Märkte vorfinden. Der
Norden sollte die Transferprobleme des Südens lin-
dem, indem er verstärkte Exporte der Schuldner-
länder zuläßt. Ferner kann durch eine Reduktion
hoher staatlicher Budgetdefizite (insbesondere in
den Vereinigten Staaten) Druck auf die internatio-
nalen Zinssätze ausgeübt und so für eine marktge-
rechte Senkung der Schuldendienstbelastungen von
Entwicklungsländern gesorgt werden.

IV. Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Industrie- und
Entwicklungsländern: Beachtenswerte Grundsätze und wenig

verheißungsvolle Alternativen

Die Dritte Welt ist mit einiger Berechtigung mit den
bisherigen Ergebnissen der Nord-Süd-Verhandlun-
gen unzufrieden, wenn auch aus den falschen
Gründen. Die Industrieländer haben es versäumt,
den dirigistischen Vorstellungen einer Neuen Welt-
wirtschaftsordnung die Alternative der Rückbesin-
nung auf freihändlerische Grundsätze zum Nutzen
aller glaubhaft entgegenzusetzen. Die Entwick-

lungsländer haben sich deshalb in zunehmendem
Maße darauf verlegt, die wirtschaftlichen Bezie-
hungen untereinander zu intensivieren. Ein ver-
stärkter Süd-Süd-Handel könnte durchaus Vorrei-
terfunktion haben, wenn er der Welthandelsord-
nung neue Impulse in Richtung stabiler, transpa-
renter und liberaler Regeln gäbe. Die Entwick-
lungsländer müßten sich als Gruppe auf eine
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bedingte Meistbegünstigung einigen, also nach dem
Prinzip offener Klubs Hemmnisse untereinander
mit der Maßgabe abbauen, daß auch Industrielän-
der davon profitieren dürfen, wenn diese ihrerseits
Hemmnisse gegenüber der Dritten Welt beseiti-
gen42).

42) Vgl. Rolf J. Langhammer/Dean Spinanger. Wirtschaftli-
che Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern.
Chancen und Risiken. Tübingen 1984. insbes. S. 101 ff.
43) Vgl. R. J. Langhammer/B. Stecher (Anm. 2), S. 96 ff. 44) Vgl. R. J. Langhammer/B. Stecher (Anm. 2). S. 132.

Die gegenwärtig verfolgte Strategie der Entwick-
lungsländer verspricht jedoch wenig Hoffnung, daß
es zu einer bedingten Meistbegünstigung und einer
Liberalisierungswelle in der Dritten Welt kommt.
Viele Entwicklungsländer wollen weiterhin wirt-
schaftliche „Abhängigkeiten“ vermeiden und stre-
ben eher ein gemeinsames Abkoppeln vom Norden
an. Sie setzen auf den dauerhaften Ausschluß der
Industrieländer von Liberalisierungsvereinbarun-
gen, also auf Diskriminierung und Markttrennung.
Das internationale Handelssystem wird weiter frag-
mentiert, weil derjenige, der Präferenzen erhalten
will, gegen die Senkung von Meistbegünstigungs-
zöllen im Rahmen multilateraler Liberalisierungs-
runden votieren wird. Überdies rechtfertigen die 
bisherigen Liberalisierungsansätze zwischen Ent-
wicklungsländern wenig Optimismus43). Der pro-
pagierten größeren Solidarität untereinander wi-
derspricht es, daß Entwicklungsländer aller Erfah-
rung nach nicht weniger zurückhaltend sind als
Industrieländer, wenn es um den Abbau des
Importschutzes für heimische Branchen geht. Die
Handelspolitik vieler Entwicklungsländer ist zudem
noch weniger stabil und vorhersehbar als die von
Industriestaaten, so daß der Süd-Süd-Handel be-
sonders hohen Unsicherheiten ausgesetzt ist. Der
weltwirtschaftliche Strukturwandel stockt auch auf
der Ebene der Entwicklungsländer, obwohl auf-
grund des ausgeprägten Entwicklungsgefälles
innerhalb der Dritten Welt ein großes Potential
wachstumsträchtiger Verlagerungen von Industrien
besteht. Es ist wenig wahrscheinlich, daß der Süd-
Süd-Handel auf absehbare Zeit zum tragenden Ele-
ment der dringend benötigten Entwicklungsländer-
exporte wird.

Zum Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen zu
den Industrieländern scheint es in näherer Zukunft
keine Alternative, sondern allenfalls Ergänzungen
zu geben. Die obigen Überlegungen zu den wichtig-
sten Konfliktfeldern im Nord-Süd-Dialog zeigen 
einige Grundsätze auf, die von beiden Seiten beach-
tet werden müßten, um zu beiderseitig befriedigen-
den Ergebnissen zu kommen. Dies gilt zum Beispiel
für die Verstetigung der Wirtschaftspolitik. Obwohl

die Entwicklungsländer hier, wie erwähnt, eher
einen Nachholbedarf aufweisen, dessen Abbau zum
Beispiel im Bereich der ausländischen Direktinve-
stitionen viele Probleme beheben könnte, sollten
von den Industrieländern (weitere) Vorleistungen
erbracht werden. Dies würde ihre Glaubwürdigkeit
im Nord-Süd-Dialog stärken, weil die weiterhin
krasse Diskrepanz zwischen den verbal gepriesenen
wirtschaftspolitischen Prinzipien und dem tatsächli-
chen Handeln verringert würde. Eine stetige Wirt-
schaftspolitik der Industriestaaten erhöht die Pla-
nungssicherheit der Dritten Welt in bezug auf ihre
Export- und Industrialisierungsbemühungen und
schafft Anreize für eine solide Politik im Bereich
der Auslandsschulden.

Vorleistungen der Industrieländer sind auch bei der
Liberalisierung des Außenhandels gefragt. Eine
Verminderung des Schutzes für nicht wettbewerbs-
fähige Branchen kann kurzfristig erhebliche Anpas-
sungslasten verursachen. Es kann von relativ armen
Volkswirtschaften nicht erwartet werden, daß sie
bereit sind, Anpassungslasten zu tragen, wenn die
reichen Länder vergleichbare Lasten für sich
als unzumutbar ablehnen. Eine durchgreifende
Handelsliberalisierung ist ein wesentliches Element
einer wirksamen Ursachentherapie in mehreren
Problembereichen. Sie ist geeignet, die Rohstoffab-
hängigkeit von Entwicklungsländern zu vermin-
dern, ausländische Direktinvestitionen anzuregen
und die Überwindung von Verschuldungskrisen zu
erleichtern.

Die ökonomische Kosten-Nutzen-Abwägung zeigt
in allen wichtigen Konfliktfeldern, daß Ursachen-
therapien dem bloßen Kurieren an Symptomen
überlegen sind. Auch die Entwicklungsländer soll-
ten deshalb verstärkt dazu übergehen, ihre Märkte
zu öffnen, statt sie behördlich zu „ordnen“, was
ihnen angesichts der vielversprechenden Erfahrun-
gen einer Reihe weltmarktorientierter Dritte-Welt-
Staaten nicht allzu schwerfallen sollte. Wie schnell
und wie reibungslos der Prozeß des „Weiterrei-
chens“ von Branchen von den reichsten bis zu den
ärmsten Staaten abläuft und wie stark gerade die
ärmsten Länder an ihm teilhaben, hängt auch von
den Entwicklungsländern selbst ab44). Der Norden
sollte dem Süden großzügige, offene Transfers als
Preis für die Öffnung der Märkte und des Verzichts
auf — durch hohe Übertragungsverluste gekenn-
zeichnete — versteckte Transfers anbieten.

Die Liberalisierung des Welthandels muß schließ-
lich durch die Freizügigkeit des internationalen
Kapitalverkehrs ergänzt werden. So wie im Handel
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die Meistbegünstigung dem Bilateralismus vorzu-
ziehen ist, so ist im Finanzbereich Multilateralität
statt Diskriminierung gefragt. Dies bedeutet zum
Beispiel im Bereich der Auslandsverschuldung, daß
Entwicklungsländer mit selbstverursachten Zah-
lungsproblemen nicht auf Kosten von Schuldnern
belohnt werden dürfen, die sich trotz hoher Aus-

landsverbindlichkeiten erfolgreich bemüht haben,
Schuldendienstschwierigkeiten zu vermeiden. Für
ausländische Direktinvestitionen bedeutet es, daß 
offene Klubs mit gemeinsamen Regeln für den 
Kapitalverkehr untereinander zweiseitigen Kapital-
schutzabkommen, die Dritte benachteiligen und
Transparenz verringern, vorzuziehen sind.
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Karl Wolfgang Menck

Technologietransfer deutscher Unternehmen
in Entwicklungsländer

I. Der Technologietransfer in die Entwicklungsländer

1. Die Nachfrage der Entwicklungsländer nach
Know-how

Die Entwicklungsländer haben ein unmittelbares
Interesse an dem Import von Know-how, das zur
Herstellung von Gütern und zur Belieferung mit
Dienstleistungen aller Art erforderlich ist. Interna-
tionale Organisationen, Wissenschaftler und Re-
präsentanten von verschiedenen Entwicklungslän-
dern weisen auf eine „technologische Lücke“
hin 1):
— Mehr als 90 % aller Forschungsausgaben in der
Welt entfallen auf Industrieländer; etwa 80 % der
Wissenschaftler und Ingenieure, die sich mit For-
schung und Entwicklung befassen, arbeiten in Indu-
strieländern ).*

— Solange — wie bisher — Forschung und Ent-
wicklung in den Ländern der Dritten Welt sich nur
selten mit deren spezifischen Problemen befassen,
ist dort die Bereitschaft gering, Ressourcen für
Innovationen in größerem Umfang aufzubringen.

— Die Umsetzung von wissenschaftlichen und tech-
nologischen Neuerungen wird erschwert durch den
Mangel an Kapital und an ausgebildeten Arbeits-
kräften; die Wirtschaftspolitik vieler Entwicklungs-
länder begünstigt nicht Investitionen in den techni-
schen Fortschritt.

) Vgl. C. Dahlmann/L. Westphal, Der Technologietrans-
fer. Probleme der Entwicklungsländer bei dem Erwerb von
technologischen Fähigkeiten, in: Finanzierung und Entwick-
lung, 20 (1983) 4, S. 6.
2) Vgl. UNESCO, Statistical Yearbook, Paris, verschiedene
Jahrgänge.

3) Vgl. H. Junghanns. Strategieorientierte Kategorisierung
von Entwicklungsländern als Voraussetzung für den Techno-
logietransfer, Diss. FU Berlin 1983; OECD, The Impact of
the Newly Industrializing Countries on Production and Trade
in Manufactures, Paris 1979; Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit, Journalisten-Handbuch Ent-
wicklungspolitik 1986, Bonn o. J„ S. 262ff.; W. C. Baum/
S. M. Tolbert, Investing in Development. Lessons of World
Experience, Washington 1985, S. 333.

Welche Technologien die Entwicklungsländer ein-
führen, bestimmt sich üblicherweise nach der Aus-
stattung mit Produktionsfaktoren, nach der Größe
des Binnenmarktes, nach den Märkten, die vor-
zugsweise beliefert werden, sowie nach den politi-
schen und sozialen Rahmenbedingungen. Verschie-
dene Studien lassen eine grobe Klassifizierung zu:

— Schwellenländer und mehrere OPEC-Länder
weisen ein großes Kapitalangebot, einen hohen
Industrialisierungsgrad, eine breite Rohstoffbasis

sowie aufnahmefähige Binnen- und Exportmärkte
auf. Wirtschaft und Gesellschaft setzen auf Moder-
nisierung von Unternehmen durch technischen
Fortschritt. Angestrebt wird ein Technologietrans-
fer zur Importsubstitution, die in eine Exportaus-
weitung und -Vertiefung überleitet. Zu diesem
Zweck werden moderne, leistungsfähige Technolo-
gien nachgefragt, die weitgehend in den Industrie-
ländern angewendet werden.

— Technologien, die ausschließlich das Exportan-
gebot verbessern und erweitern, werden von Län-
dern mit guter Kapitalausstattung, einem hohen
Industrialisierungsgrad mit kleinen Binnenmärkten
und starker Ausfuhrabhängigkeit gesucht. Auch
hier streben Wirtschaft und Gesellschaft eine
Modernisierung an, wie z. B. Taiwan, Hongkong,
Singapur oder Südkorea.

— Für die Belieferung des Weltmarktes notwendi-
ges Know-how wollen die vom technischen Lei-
stungsstand her fortgeschrittenen Entwicklungslän-
der in der Kategorie der mittleren Einkommen
erwerben.

— Völlig anders fällt die Nachfrage in den ärmsten
Ländern aus. Wegen des geringen Kapitalangebots,
des niedrigen Industrialisierungsgrades, der be-
grenzt aufnahmefähigen Binnenmärkte und der tra-
ditionell orientierten Leitbilder für Wirtschaft und
Gesellschaft konzentriert sich das Interesse auf
Technologien, mit denen die Produktionsstruktur
in ländlichen Gebieten und in einheimischen Klein-
und Mittelbetrieben verbessert werden kann3).

In jedem Fall wollen die Abnehmer ausgereifte,
zuverlässige und wirtschaftliche Verfahren einset-
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zen. Der Erwerber will die Kosten für den Ankauf
in kurzer Zeit decken4). Darüber hinaus bevorzu-
gen Regierungen Verfahren und Technologien mit
oft nicht miteinander kompatiblen Zielsetzungen:
Sichergestellt werden sollen positive Beschäfti-
gungseffekte, der Anschluß an die neueste techno-
logische Entwicklung, die Verwendung einheimi-
scher Rohstoffe und Betriebsmittel, die Weiterent-
wicklung der vorhandenen Kenntnisse und die Ver-
besserung der Lebensbedingungen der Bevölke-
rung.

7) Vgl. H. Körner, Forschung und Entwicklung in der Ham-
burger Wirtschaft. Schriftenreihe der Behörde für Wirt-
schaft, Verkehr und Landwirtschaft der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, Nr, 14, Hamburg 1978; B. Engels, Ham-
burgs außenwirtschaftliche Struktur und Grundprobleme der
Wirtschaftsbeziehungen zu den Ländern Afrikas, Asiens und
Lateinamerikas sowie des Nahen und Mittleren Ostens.
Weltwirtschaft und internationale Beziehungen, Sonder-
drucke — Neue Folge 6 —, Hamburg 1983.
8) Vgl. Der Bundesminister für Forschung und Technologie,
Faktenbericht 1986 zum Bundesbericht Forschung, Bonn 
1986, S. 41.
9) Vgl. A. Köhler, Konturen deutscher Rohstoffpolitik. Bei-
träge zur Wirtschafts- und Sozialpolitik. Institut der deut-
schen Wirtschaft. 113, Köln 1983.

2. Das technologische Potential der deutschen
Wirtschaft aus der Sicht der Entwicklungslän-
der

Für fast alle Entwicklungsländer bieten deutsche
Unternehmen Güter und Dienstleistungen, die den
Technologiebedarf decken können. Deutsche
Betriebe weisen auf Grund ihrer intensiven For-
schung und Entwicklung sowie ihrer durchweg
hohen Außenhandelsintensität ein breit gestaffel-
tes, für den Benutzer leicht zugängliches Know-how
auf.
2,7% des Bruttosozialprodukts wurden 1986 für
Forschung und Entwicklung aufgewendet. Damit
steht die Bundesrepublik Deutschland an dritter
Stelle hinter den USA und Japan; im Vergleich zu
den USA fällt der hohe Anteil ziviler Forschung
auf. Rund 73 % der Forschung werden in der Bun-
desrepublik Deutschland von Unternehmen finan-
ziert; gleich hoch ist der Anteil in den USA, etwas
geringer in Japan5). Im abgelaufenen Jahr haben
deutsche Unternehmen 53,9 Mrd. DM in For-
schung und Entwicklung investiert. 130 000 For-
scher wurden entsprechend der international übli-
chen Klassifikation gezählt. Die neueren Zahlen
über das Verhalten der Betriebe lassen erwarten,
daß sich dieser Trend fortsetzen wird6)-

4) Vgl. G. Pommerening, Zukunftsmärkte des Maschinen-
baus, in: VDMA e. V.. Landesgruppe Nord, Zukunftsper-
spektiven des deutschen Maschinenbaus, Hamburg 1982,
S. 64; A. Sell, Ressourcenallokation und Technologietrans-
fer. Eine theoretische und empirische Analyse unter beson-
derer Berücksichtigung Lateinamerikas, München 1983,
S. 233ff.; R. Stobaugh/L. T. Wells, Jr., Technology Cros-
sing Borders. The Choice, Transfer and Management of
International Technology Flows, Boston 1984.
) Vgl. W. Gries, Forschung und Technologie. Ein Ver-
gleich zwischen den USA, Japan und westeuropäischen Indu-
striestaaten. Bei Aufgaben für die Forschung verhalten sich
die Japaner wesentlich dynamischer als die Deutschen, in:
Handelsblatt. Nr. 103, vom 1. Juni 1987.
6) Vgl. o. V., Unternehmensinvestitionen. Stark umge-
schichtet, in: iwd, Nr. 20, vom 14. Mai 1987. S. 4f.;T. Nek-
ker. Die Bundesrepublik Deutschland steht keinesfalls im
technologischen Abseits, in: Handelsblatt. Nr. 101. vom
27. Mai 1987.

Wiederholt bestätigen Untersuchungen einen posi-
tiven Zusammenhang zwischen Exportintensität
und Innovationsfähigkeit: Unter den deutschen
Unternehmen dominieren bei der Ausfuhr
Betriebe, die besonders viel für Forschung und Ent-
wicklung aufwenden7). Der Stahlbau, der Maschi-
nenbau, der Fahrzeugbau und die allgemeine
Datenverarbeitung führen — nach Branchen geord-
net — in der Statistik der Ausgaben für technologi-
sche Entwicklung. Nutzen ziehen können auch die
Länder der Dritten Welt von den vergleichsweise
hohen Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
der Elektrotechnik, der Feinmechanik und Optik.
An dritter Stelle stehen die chemische Industrie und
die Mineralölwirtschaft. Hier finden die Entwick-
lungsländer nicht nur Pharmazeutika, Düngemittel
oder andere Betriebsmittel für den Einsatz im
Gesundheitswesen und in der Landwirtschaft, son-
dern auch Produkte, die für den Industrialisierung-
sprozeß wichtig sind, wie z. B. Kunststoffe8).

Die starke Auslandsabhängigkeit der deutschen
Wirtschaft erklärt, daß deutsche Unternehmen ihr
Know-how nicht nur im Inland verwenden. Wie nur
wenige andere Industrieländer ist die Bundesrepu-
blik Deutschland auf den Import von Rohstoffen
angewiesen; der inländische Bedarf wird kaum
durch die eigenen Ressourcen gedeckt9). Für viele
produzierende Unternehmen ist der deutsche Bin-
nenmarkt zu eng. Über den Export lassen sich die
vorhandenen Kapazitäten so auslasten, daß die
Vorteile der Kostendegression genutzt werden kön-
nen. Deutsche Unternehmen zeigen ein starkes
Beharrungsvermögen auf Auslandsmärkten; ein-
mal bezogene Positionen werden im Interesse einer
langfristigen Marktsicherung gepflegt, auch bei
kurzfristigen wirtschaftlichen Rückschlägen. Die
Entscheidung, neue Märkte in aufstrebenden
Gebieten zu erschließen, erfolgt in langfristig vor-
bereiteten und sorgfältig durchgeführten Maßnah-
men. Die Präsenz auf ausländischen Absatzgebie-
ten wird als eine Investition in die Zukunft der
Unternehmen verstanden: Voraussetzung für einen
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solchen Schritt sind ausreichende Gewinnerwartun-
gen und die Verwirklichung unternehmerischer
Ziele; beides wiederum ist ohne eine — ebenfalls
aufwendige — kontinuierliche Betreuung der Kun-
den nicht möglich. Ein rasches Umschwenken von
einem Markt auf den anderen würde nicht nur die
hohen Markteintrittskosten zu einer Fehlinvestition
werden lassen. Gestört würde auch das Ansehen
bei den Partnern, die eine langfristige Zusammen-
arbeit erwarten.

Deutsche Unternehmen stehen auf allen Märkten
in Konkurrenz zu den Unternehmen in anderen
Industrieländern. Wirtschaftsfachleute und Unter-
nehmen attestieren der deutschen Wirtschaft eine
vergleichsweise gute Position. Die Struktur des
Warenangebots, die Qualität bei Fertigung, die
Kundenbetreuung, die zeitgerechte und Vertrags-
treue Abwicklung der Aufträge sowie die Bereit-
schaft, neben den vereinbarten Leistungen Ausbil-
dung und Beratung anzubieten, gelten als Plus-
punkte im internationalen Wettbewerb. Gefährlich
sind für die deutschen Unternehmen die Eingriffe
in den freien Welthandel sowie die Kaufkraftverlu-
ste in wichtigen Abnehmerländern ).10

Seit längerer Zeit erweisen sich vor allem die 
Schwellenländer als ernst zu nehmende Konkurren-
ten der deutschen Wirtschaft. Unternehmen in die-

sen Staaten stellen einerseits technisch leistungsfä-
hige, finanziell gut ausgestattete Kunden für den
deutschen Maschinen- und Anlagenbau dar; die
dort später hergestellten Produkte verdrängen
andererseits andere deutsche Betriebe von ihren
angestammten Absatzgebieten in den Entwick-
lungsländern und auf dem Weltmarkt. In dieser
Weise vollzieht sich ein Strukturwandel zwischen
Industrie- und Entwicklungsländern, der — wenn
er nicht durch äußere Eingriffe gestört wird — allen
beteiligten Staaten Vollbeschäftigung, Wachstum
und preisgünstige Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen verspricht. Die deutsche Wirt-
schaft ist deshalb im eigenen Interesse gut beraten,
sich auf die Herausforderungen durch die Schwel-
lenländer einzustellen; diese sollten ihrerseits im
Gegenzug ihre protektionistische Handelspolitik
aufgeben, mit der sie sich gegen Importe aus den
Industrieländern abzuschirmen versuchen. Allen-
falls eine weltweite „positive“, zeitlich begrenzte
Anpassungspolitik ist im gegenseitigen Interesse zu
vertreten. Davon sind jedoch die meisten Schwel-
lenländer noch weit entfernt; die Industrieländer —
und darunter auch die Bundesrepublik Deutschland
als Mitglied der Europäischen Gemeinschaften —
müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, den
Handlungsspielraum zugunsten der Einfuhren aus
Schwellenländem noch nicht vollständig ausge-
schöpft zu haben ).11

II. Formen und Inhalte des Technologietransfers
deutscher Unternehmen in Entwicklungsländer

1. Formen der kommerziellen Zusammenarbeit
Üblicherweise erfolgt der Technologietransfer in
Verbindung mit
— der Aus- und Einfuhr von Gütern,
— den Direktinvestitionen,
— der Überlassung von Patent- und Know-how-
Lizenzen,
— der Vereinbarung von Dienstleistungsverträgen
sowie mit nicht-kapitalmäßigen Beteiligungen ).12 *

10) Vgl. u. a. D. Kebschull, Reaktionen und Perspektiven,
in: L. Späth/H. Dräger (Hrsg.), Der Welthandel morgen.
Konsequenzen für entwickelte und unterentwickelte Länder.
Band 8. Bonn 1984, S. 113 ff.; OECD, Costs and Benefits of
Protection, Paris 1985.
1) Vgl. o. V.. Positive Anpassungspolitik. Strukturanpas-
sung durch Marktwirtschaft, BMWi Studien-Reihe 42, Bonn
1984, S. 192 ff.
12) Vgl. u. a. K. W. Menck, Technologietransfer in Ent-
wicklungsländer. Der Beitrag deutscher Unternehmen,

Diese hier getrennten Formen des Technologie-
transfers fallen oft in verschiedenen Kombinatio-
nen an, je nach den Zielen und den Ressourcen der
beteiligten Unternehmen. Das Leistungsangebot
ändert sich im Zeitablauf unter dem Einfluß der
sich schnell wandelnden Bedingungen in den Ent-
wicklungsländern und der wechselnden Anforde-
rungen an das deutsche Unternehmen.

Hamburg 1981, S. 20f.; W. Hillebrand, Wirtschaftspoliti-
scher Handlungsbedarf zur Stabilisierung und Fortentwick-
lung der Süd-Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland,
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Berlin
1983, S. 32 ff.; O. Börnsen/H.-H. Glismann/E.-J. Hom,
Der Technologietransfer zwischen den USA und der Bundes-
republik, Kieler Studien 192, Tübingen 1985, S. 1 ff.;
C. Bergmann/H. E. Grundmann, Interdependenzen zwi-
schen Industrie- und Entwicklungsländern, Wissenschaftli-
che Schriftenreihe des Bundesministeriums für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit. Band 34, Baden-Baden 1980.
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2. Technologietransfer und Außenhandel

Der Handel mit Gütern und Dienstleistungen ver-
mittelt in vielfältiger Weise den Entwicklungslän-
dern Know-how. Der Empfänger erwirbt mit den
Produkten und anderen erworbenen Leistungen die
darin enthaltene Technologie. Hinzu kommen
Beratung hinsichtlich der bestmöglichen Anwen-
dung, Wartung und Pflege sowie die Ausbildung
der Personen, die Maschinen und Anlagen künftig
bedienen sollen, oder — vor allem bei Konsumgü-
tem — die Schulung des Personals der Reparatur-
und Ersatzteildienste. Die Lieferanten verfolgen
damit die Absicht, den guten Ruf ihres Produktes
zu wahren, indem Stillstandzeiten aufgrund unge-
nügender Erfahrung der Empfänger oder unzurei-
chender Betreuung durch den Lieferanten vermie-
den werden. Gerade beim Export in die Entwick-
lungsländer sind die Zusatzleistungen zu einem
unverzichtbaren Instrument geworden, um sich
gegen billigere Angebote von Konkurrenten, die 
weit weniger Service bieten, durchzusetzen ).13

Weiter geht der Transfer von Wissen, wenn die 
Kunden oder die Regierungen des importierenden
Landes verlangen, daß Zulieferungen aus dem
Empfängerland verwendet werden müssen. Damit
wird die Absicht verbunden, die Devisenausgaben
möglichst gering zu halten, im Inland Arbeitsplätze
und Einkommen zu schaffen und Know-how für die 
Produktion in Zulieferindustrien durch die Zusam-
menarbeit mit ausländischen Unternehmen zu
erwerben. Lieferanten in den Industrieländern
müssen dafür Zeichnungen, Arbeitsanleitungen
und andere verfahrensbezogene Kenntnisse an ein-
heimische Unterauftragnehmer weitergeben. Bei
Bedarf werden Ingenieure, Techniker und Fachar-
beiter entsandt, die die betreffenden Betriebe in
den Entwicklungsländern bei der Arbeitsvorberei-
tung und -durchführung unterstützen. Das wird oft
unabweisbar, um die geforderten technischen Nor-
men einzuhalten und die Zulieferungen mit den
Leistungen der deutschen Unternehmen kompati-
bel zu machen ).14

Derartige Leistungen sind häufig mit erheblichem
finanziellem und technischem Aufwand verbunden,

ohne daß sichergestellt wird, wie die Kosten
gedeckt werden. Hinzu kommen Risiken aufgrund
von Lieferungsverzögerungen, schlechter Ausfüh-
rung von Arbeiten oder mangelnder Präzision.
Diese Engpässe zu überwinden, stellt hohe Anfor-
derungen an die Unternehmen aus Industrielän-
dern. Die Bereitschaft, derartige — oft den betrieb-
lichen Rahmen übersteigende — Dienstleistungen
zu erbringen, wird auch dadurch beeinträchtigt, daß
die dafür entstehenden Kosten nicht oder nur teil-
weise gedeckt werden. Dagegen anzugehen, fällt
den einzelnen Unternehmen erfahrungsgemäß
schwer. Denn die Auftragserteilung ist üblicher-
weise an die Zusage gebunden, einheimische
Unterlieferanten hinzuzuziehen. Anderenfalls er-
halten Konkurrenten den Zuschlag ).15

Für den Technologietransfer deutscher Unterneh-
men in Entwicklungsländer sind Exporte und
Importe von großer Bedeutung. Im Jahre 1986 wur-
den Waren im Wert von 52,5 Mrd. DM in die Ent-
wicklungsländer ausgeführt, rund 9,9 % aller Aus-
fuhren. Davon entfielen auf die Schwellenländer
14,7 Mrd. DM. Die OPEC-Staaten bezogen Güter
für 19,5 Mrd. DM, die ärmsten Entwicklungsländer
für 1,2 Mrd. DM. Insgesamt haben die Exporte in
die Entwicklungsländer seit 1981 eine rückläufige
Tendenz: 1981 wurden mit 70 Mrd. DM oder einem
Anteil von 19,9 % der beste Wert für den Zeitraum
seit 1970 erreicht16). Die Schwellenländer haben
seither ihre Position gehalten, während die Exporte
in die OPEC-Staaten u. a. aufgrund der rückläufi-
gen Deviseneinnahmen sichtbar zurückgingen17).

13) Vgl. H. Meffert/J. Althans, Internationales Marketing.
Stuttgart u. a. 1982, S. 28; E. Batzer/E. Greipl/H. Laumer,
Der deutsche Ein- und Ausfuhrhandel im Entwicklungslän-
dergeschäft. Aktivitäten, entwicklungsfördernde Leistun-
gen, Schwierigkeiten, Schriftenreihe des IFO-Instituts für
Wirtschaftsforschung, Nr. 76. München 1971.
14) Vgl. u. a. R. Osterkamp, Die Investitionsgüterindustrie:
Ein Wachstumsmotor für die Dritte Welt? Zur industrialisie-
rungsstrategischen Bedeutung der Investitionsgüterindustrie
in Entwicklungsländern, ifo-Studien zur Entwicklungsfor-
schung, München u. a. 1986.

15) Vgl. u. a. International Bank for Reconstruction and
Development. International Development Association.
International Subcontracting Bank Staff Working Paper
No. 181, May 1974; B. Günter, Local Content — eine Her-
ausforderung für das internationale Marketing, in: Marke-
ting, 7 (1985) 4, S. 263 ff.
16) Berechnung nach Statistisches Bundesamt, Fachserie 7, 
Reihe 5.1, Außenhandel mit verschiedenen Entwicklungs-
ländern. Als Schwellenländer gelten Hongkong, Südkorea,
Taiwan, Singapur, Argentinien, Brasilien und Mexiko. Die
List der ärmsten Entwicklungsländer entspricht der in den
Vereinten Nationen üblichen Klassifizierung.
17) Vgl. u. a. J. A. Emery/N. A. Graham/M. F. Oppenhei-
mer in association with R. Ferguson/D. Ruskti, Technology
Trade with the Middle East. Boulder-London 1986; Deut-
sche Bundesbank, Geschäftsbericht der Deutschen Bundes-
bank für das Jahr 1986, o. O.. o. J., S. 197.

Aufgrund unzureichender Absorptionsfähigkeit
und schlechter Nachfrage zeigten die Ausfuhren in
die ärmsten Entwicklungsländer keine Zuwachsra-
ten.

Die Entwicklungsländer stellen eine wichtige
Abnehmergruppe vor allem für den Maschinenbau
dar. Der Verkaufvon Großanlagen ist vom Umfang
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her bemerkenswert ). Diese Erzeugnisse decken
vor allem

18

den Technologiebedarf in den fortge-
schrittenen Entwicklungsländern, deren außenwirt-
schaftliche und binnenwirtschaftliche Lage die Lie-
ferung technologieintensiver Güter begünstigen.
Aus der Sicht der Unternehmen und Regierungen
in den Entwicklungsländern empfiehlt sich diese
Form des Technologietransfers, um das benötigte
Know-how zu den besten Konditionen zu erhalten.
Die Abhängigkeit von einzelnen Partnern wird
gering gehalten, und dies erhält dem Kunden den
Verhandlungsspielraum, um seine Preisforderun-
gen durchzusetzen. Zusammenarbeit ist allerdings
auf die Frist in den einzelnen Verträgen begrenzt;
eine darüber hinausgehende Verpflichtung an den
Lieferanten läßt sich kaum durchsetzen, es sei denn
gegen zusätzliche Entgelte. Wenn eine längerfri-
stige Kooperation angestrebt wird, müssen andere
Formen des Technologietransfers zum Zuge kom-
men.
Deutschen Unternehmen dient der Technologie-
transfer als Instrument, um Marktanteile zu gewin-
nen und zu sichern. Dadurch wird es möglich, die 
Auslastung der Anlagen und den Beschäftigungs-
stand in den Betrieben zu sichern. Das Ansehen ist
bei den Kunden um so größer, je mehr es gelingt,
auf deren Wünsche einzugehen. Dabei maßen sich
deutsche Lieferanten keine besondere Kompetenz
an, den Entwicklungsländern ausschließlich
moderne oder einfache Technologien zuzudiktie-
ren. Besonders deutlich ausgeprägt ist die Bereit-
schaft zu Produktmodifikationen entsprechend der
Kundenwünsche in den Entwicklungsländern bei
deutschen mittelständischen Betrieben; sie sind oft
noch handwerklich organisiert und haben sich auf
die Einzelfertigung oder die Herstellung in kleine-
ren Serien spezialisiert ).19

Auch von Einfuhren aus Entwicklungsländern kön-
nen Technologietransferprozesse ausgehen. Liefe-
ranten von Halb- und Fertigwaren erhalten von
ihren deutschen Kunden Kenntnisse über die Pro-
duktionsverfahren und Standards, die den Absatz
der Produkte sicherstellen sollen. Bei Rohstoffen
wird das Know-how über die Verarbeitung und die
Vorbereitung der Lieferungen vermittelt, um eine
schnelle und preisgünstige Weiterverwendung zu
gewährleisten. Deutsche Unternehmen haben sich
an dem Technologietransfer in Entwicklungsländer

18) Vgl. u. a. Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau im Ver-
band Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.
(VDMA), Lagebericht 1986, Frankfurt 1987, S. 11; o. V.,
Außenhandel. Wo „Made in Germany“ besonders zieht, in:
iwd, Nr. 23, vom 4. Juni 1987.
19) Vgl. K. W. Menck, Mittelstand und Entwicklungslän-
der. Erfahrungen mit dem Technologietransfer niedersächsi-
scher Unternehmen, Hamburg 1986. S. 66 ff.

vorzugsweise in Verbindung mit dem Rohstoffbe-
zug beteiligt. Die Schwellenländer sind auch in
jüngster Zeit mit Halb- und Fertigwaren auf dem
deutschen Markt vertreten. Der größte Teil der
Lieferungen aus den Entwicklungsländern entfällt
nach wie vor auf Rohstoffe.
1986 haben beispielsweise die Entwicklungsländer
Waren in die Bundesrepublik Deutschland mit
einem Wert von 52,9 Mrd. DM eingeführt; das sind
rund 12,8% aller Einfuhren. Davon entfallen auf
die Schwellenländer 18,4 Mrd. DM oder 34,8%
aller Bezüge aus den Entwicklungsländern. Auf-
grund der Veränderungen des Wechselkurses der
amerikanischen Währung und wegen des niedrigen
Ölpreises betrug der Importwert aus den OPEC-
Ländern nur 14,1 Mrd. DM oder 26,7 %. Die ärm-
sten Entwicklungsländer verzeichnen einen leich-
ten Rückgang mit 1,9 Mrd. DM oder 0,3%. 1985
haben die Entwicklungsländer mit einem Importvo-
lumen von 71,6 Mrd. DM oder 15,4% an den
Gesamtimporten den höchsten Wert seit 1970
erreicht. Einen vergleichbaren Wert gab es nur
198120). Die Einfuhren zeigen aufgrund des hohen
Rohstoffanteils und der zum Teil starken Preis-
schwankungen eine uneinheitliche Tendenz. Für
den Technologietransfer in Verbindung mit Einfuh-
ren ist darüber hinaus maßgeblich, daß die Importe
von den in der Bundesrepublik Deutschland die
Nachfrage bestimmenden Faktoren wie konjunktu-
reller Verlauf, Zinsentwicklung und Wechselkur-
sen abhängen.

20) Berechnung nach Statistisches Bundesamt. Fachreihe 7,
Reihe 5.1. Außenhandel mit verschiedenen Entwicklungs-
ländern.
21) Vgl. P. Geisler/M. Holthus/D. Orlowski/R. E. Schwarz, 
Der Beitrag privater deutscher Direktinvestitionen zur Aus-
bildung von Fach- und Führungskräften in Entwicklungslän-
dern. Forschungsberichte des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit, Band 19, München u. a. 
1981.

In der Regel werden bei der Erschließung von Be-
zugsquellen nur die Kenntnisse vermittelt, die für
die Bereitstellung der Zulieferungen benötigt wer-
den. Dabei kann der Kreis der Auszubildenden auf-
grund der üblicherweise starken, nicht kontrollier-
baren Fluktuationen von Arbeitskräften in Ent-
wicklungsländern üblicherweise nicht eng gezogen
werden21).

3. Direktinvestitionen und Vermittlung von Know-
how

Einem mehr längerfristigen Technologietransfer
dienen üblicherweise Direktinvestitionen deutscher
Unternehmen in Entwicklungsländer. Private
Kapitalanlagen gehen in der Regel mit der Vermitt-
lung von Know-how einher. Technisches Wissen,
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Managementkapazität, Hilfe beim Marketing, die
Ausbildung von Arbeitskräften und die Beteiligung
an der Nutzung von Innovationen bietet das kapi-
talgebende Unternehmen an, um eine möglichst
hohe Rendite zu erwirtschaften22).

22) Vgl. u. a. D. Kebschullu. a.. Wirkungen von Privatinve-
stitionen in Entwicklungsländern, Wissenschaftliche Sonder-
reihe beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit. Band 35. Baden-Baden 1980; B. H.-J. Kitterer/
W. Hebing/B. Kumar/H. Steinmann/H. Wasner/H. Wil-
kens, Privatwirtschaftliche Kooperation mit Entwicklungs-
ländern. Empfehlungen zur Gestaltung des Förderungsin-
strumentariums, Forschungsberichte des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Band 40, Mün-
chen u. a. 1983.
23) Berechnungen nach Bundesministerium für Wirtschaft.
Runderlaß betr. IV/1: Vermögensanlagen Ortsansässiger in
fremden Wirtschaftsgebieten, in; Bundesanzeiger, verschie-
dene Ausgaben.

24) Vgl. United Nations Centre on Transnational Corpora-
tions. Transnational Corporations in World Development:
Third Survey, New York 1985; W. Olle. New Forms of
Foreign Investment in Developing Countries. Determinant
Features, Characteristics and Prospects, in: Intereconomics,
18 (1983) 3, S. 191.
25) Vgl. u. a. J. C. Ingram, International Economics, New
York u. a. 1983, S. 398 ff.

Für die deutschen Unternehmen sind Kapitalanla-
gen eine durchaus gebräuchliche Form, um Know-
how an Betriebe in Entwicklungsländern weiterzu-
geben. Bis zum 31. Dezember 1986 haben deutsche
Investoren etwa 28 Mrd. DM in Entwicklungslän-
dern investiert. Das sind rund ein Drittel aller Aus-
landsinvestitionen. Prognosen für die nächsten
Jahre lassen nicht allzu große Zuwachsraten erwar-
ten. 1986 betrugen die Nettotransferleistungen
682,6 Mio. DM bzw. 6,1% aller Leistungen. Im
Jahr davor war der Wert noch fast um die Hälfte
niedriger. Damit deutet sich an, daß die Entwick-
lungsländer als Investitionsstandort an Attraktivität
verlieren und eine durchgreifende Besserung nicht
in Sicht ist.
Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, daß die
vom Binnenmarkt, von der technischen Leistungs-
fähigkeit und von der Kapitalbildung her interes-
santen Schwellenländer immer mehr Kapitalanla-
gen auf sich konzentrieren. Ende 1986 errechnete
sich hier ein Bestand von 11,4 Mrd. DM bzw. rund
40 % aller Direktinvestitionen in den Entwicklungs-
ländern23).
Nicht nur das Verhalten deutscher Unternehmen
bei Auslandsinvestitionen, sondern auch deren
Wirkungen auf den technischen und wirtschaftli-
chen Fortschritt in den Entwicklungsländern sind
Gegenstand einer ausführlichen Diskussion zwi-
schen Wissenschaftlern, Unternehmern und Regie-
rungsvertretern in Entwicklungsländern und in
Industrieländern.
Die meisten Länder in der Dritten Welt verfolgen
eine ambivalente Politik. Mit zahlreichen Vergün-
stigungen, vor allem in der Startphase, bemühen sie
sich darum, ausländische Investoren anzulocken.
Die Wirtschaftspolitik schafft jedoch durch kurzfri-
stige Änderungen der Rahmendaten und durch
Eingriffe in die betrieblichen Entscheidungen lang-

fristig ein sehr ungünstiges Investitionsklima, das
einem Technologietransfer nicht zuträglich ist.

Bei internationalen Konferenzen werden jedoch die
negativen Wirkungen in den Vordergrund gestellt.
Kritiker befürchten beispielsweise, daß die auslän-
dischen Unternehmen durch ihre technologische
Überlegenheit und andere Wettbewerbsvorteile
Klein- und Mittelbetriebe in den Entwicklungslän-
dern verdrängen und damit das dort vorhandene
Know-how zerstören. Unter diesen Umständen
würde die Abhängigkeit von den Industrieländern
zunehmen und die technologische Lücke ausgewei-
tet. Überwiegend würden in den Industrieländern
übliche Produktionsverfahren in die Entwicklungs-
länder übertragen ohne Rücksicht auf die dort vor-
herrschenden Bedingungen24).

Untersuchungen bei deutschen Unternehmen zei-
gen ebenso wie Studien aus Entwicklungsländern,
daß die pauschalen Vorwürfe in dieser Form nicht
zutreffen. Tatsächlich hat es oft eine unternehmens-
bezogene Zusammenarbeit gegeben, bei der von
Betrieben in Entwicklungsländern keinerlei Be-
grenzungen auferlegt wurden. Bei der Technologie-
wahl seien kapitalintensive Verfahren bevorzugt
worden, weil dies mit den wirtschaftspolitischen
Rahmenbedingungen am leichtesten vereinbar war.
Zudem ließen sich oft aus technischen Gründen
arbeitsintensive Verfahren nicht sinnvoll einset-
zen.

In dem Streit über Technologietransfer durch 
Direktinvestitionen werden unterschiedliche theo-
retische Vorstellungen und oft nicht repräsentative
Einzelbeispiele zugrunde gelegt. Eine umfassende,
wertneutrale Beurteilung des Technologietransfers
ist deshalb derzeit noch nicht möglich. Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt läßt sich allenfalls festhalten,
daß der Technologietransfer in dem Maße positiv
ausfallen wird, in dem es den Entwicklungsländern
gelingt, günstige Rahmenbedingungen zu schaffen
und Direktinvestitionen ohne Zwang in die Wirt-
schaft des Gastlandes zu integrieren25).

4. Patent- und Know-how-Lizenzverträge

Rechtlich geschütztes Wissen sowie andere nicht
frei verfügbare Kenntnisse werden durch Patent-
und Know-how-Lizenzverträge Dritten zugänglich
gemacht. Der Empfänger erhält das Recht, die ihm
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überlassenen Technologien nach Ablauf des Ver-
trages frei und ohne Kostenerstattung weiterzuver-
wenden ). Bei dem26 Transfer von patentgeschütz-
tem Wissen und Know-how in die Entwicklungslän-
der wird in der Regel ein umfangreiches Leistungs-
paket angeboten. Beobachtungen bei deutschen
Unternehmen zeigen, daß sie Fachwissen, qualifi-
zierte Arbeitskräfte, Anlagen und Geräte bereit-
stellen, die erforderlich sind, um die erworbenen
Kenntnisse umzusetzen. Große deutsche Unter-
nehmen verbanden oft Lizenzverträge mit Direkt-
investitionen, bei kleineren deutschen Betrieben
sind Ausfuhren von Gütern und Dienstleistungen in
Verbindung mit Vereinbarungen über eine Patent-
und Know-how-Inanspruchnahme anzutreffen27).

26) Vgl. U. Kowalski, Der Schutz von betrieblichen For-
schungs- und Entwicklungsergebnissen. Die Gestaltung des
schutzpolitischen Instrumentariums im Innovations-/Imi-
tationsprozeß, Thun-Frankfurt/M. 1980; C. Rohe, Techno-
logietransfer durch Industrielizenzen. Marktorientierte Nut-
zung verwertungsfähiger Technologien. Berlin 1980;
K. H. Oppenländer, Die wirtschaftspolitische Bedeutung
des Patentwesens aus der Sicht der empirischen Wirtschafts-
forschung, in: ders. (Hrsg.), Patentwesen, technischer Fort-
schritt und Wettbewerb, Berlin-München 1984, S. 16.
27) Vgl. K. W. Menck. Technologietransfer in Entwick-
lungsländer (Anm. 12), S. 85 f.
28) Vgl. E. Greipl/U. Träger unter Mitwirkung von K. Gre-
termann, Wettbewerbswirkungen der unternehmerischen
Patent- und Lizenzpolitik unter besonderer Berücksichtigung
kleiner und mittlerer Unternehmen, Schriftenreihe des Ifo-
Instituts für Wirtschaftsforschung, Nr. 109, Berlin u. a.
1982.
29) Vgl. Deutsche Bundesbank, Entwicklung des Patent- und
Lizenzverkehrs mit dem Ausland in den Jahren 1984 und
1985, in: Monatsbericht der Deutschen Bundesbank,
38(1986) 5, S. 29 ff.

Deutsche Unternehmen vermitteln Technologie
über derartige Verträge in Entwicklungsländer in
Ausnahmefällen28). Betrachtet man die Statistik
der Einnahmen, so fällt auf, daß 1983 beispiels-
weise Erträge in Höhe von 184,8 Mio. DM erzielt
wurden. Das entspricht einem Anteil von 14 % an
den gesamten Erlösen29). Davon entfallen nach
Berechnungen der Deutschen Bundesbank auf die
Schwellenländer 58,0 Mio. DM und auf die OPEC-
Staaten 22,3 Mio. DM.

Diese Verteilung zugunsten der fortgeschritteneren
Entwicklungsländer überrascht nicht. Denn diese 
Staaten bieten mehr als andere Länder der Dritten
Welt günstige Voraussetzungen für eine Zusam-
menarbeit über Patent- und Lizenzverträge. Sie
erlauben es, schnell und flexibel an dem techni-
schen Fortschritt der Industrieländer teilzuhaben.

Als nachteilig empfinden Unternehmen und Regie-
rungen in den Schwellenländern, daß die Preise für

die Lizenzen ihrer Meinung nach oft überhöht sind.
Die Eigentümer in den Industrieländern nutzen
ihre starke Marktstellung und erteilen Auflagen
hinsichtlich der Verwendung des Wissens und set-
zen die Gebühren ohne Rücksicht auf die finan-
zielle Belastbarkeit des Empfängers fest. Im
Grunde scheint es vielen Entwicklungsländern
angemessener, die Technologie kostenlos zu erhal-
ten, denn Wissenschaft und Forschung werden als
„freie“ Güter oder als „gemeinsames Erbe der
Menschheit“ angesehen. Dieser Grundsatz müsse
insbesondere auf die Entwicklungsländer angewen-
det werden, die ohne eigenes Verschulden den
Anschluß an den technischen und wissenschaftli-
chen Fortschritt verloren hätten. Deshalb gäbe es
auch keinen Grund, den Eigentümern Gebühren zu
zahlen und deren Rechte zu schützen.

Wenn große deutsche Unternehmen reserviert Vor-
schlägen gegenüberstehen, das Netz von Patent-
und Lizenznutzungsverträgen mit Unternehmen in
Entwicklungsländern um jeden Preis auszuweiten,
so liegt das nicht nur an den Forderungen der Ent-
wicklungsländer. Etwas positiver sehen die kleinen
und mittleren Unternehmen Vereinbarungen über
die Nutzung von Patenten und Lizenzen. Diese
Form der Zusammenarbeit erlaubt einen Technolo-
gietransfer, der wenig Kapital braucht und keine
Erweiterungen der eigenen Kapazitäten zur Belie-
ferung der oft als risikobelastet angesehenen
Märkte in den Entwicklungsländern erfordert30).

Insgesamt verhalten sich alle Unternehmen eher
abwartend. Zum einen erfüllen die in den Entwick-
lungsländern ansässigen Betriebe oft nicht die Min-
destnormen für eine Kooperation31). Der geringe
Rechtsschutz und die durchweg restriktive Politik
gegenüber dem Transfer von Gebühren verprellen
darüber hinaus kooperationswillige Unternehmen.
Ihnen leuchtet nicht ein, daß sie Technologie ohne
eine ausreichende Kostendeckung vermitteln sol-
len. Dies gefährdet den Bestand der Betriebe und
auch die technische Leistungsfähigkeit.

Ob die Höhe der Gebühren im Einzelfall den
Kosten entspricht oder durch die Marktmacht der
lizenzgebenden Unternehmen zu Lasten der Ent-
wicklungsländer verfälscht wird, läßt sich nur
anhand von Einzelfällen klären. Die pauschale Kri-
tik vor allem der Schwellenländer an dem Verhal-
ten nicht nur deutscher Unternehmen ist durch die
bisher bekannten Beispiele nicht zu begründen.
Den Unternehmen kann der Vorwurf nicht erspart

30) Vgl. K. W. Menck, Mittelstand und Entwicklungsländer
(Anm. 19), S. 58.
31) Vgl. U. Kowalski (Anm. 26), S. 288.
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werden, daß sie durch geringe Transparenz einen
oft nicht notwendigen Verdacht haben aufkommen
lassen. Mehr Einsicht in den Entwicklungsländern
und eine bessere Transparenz dürften unberechtig-
ter Kritik zuvorkommen und mögliches Fehlverhal-
ten in beiderseitigem Interesse korrigieren32).

32) Vgl. A. Roth, Die Bedeutung des Know-how-Exports.
Europäische Hochschulschriften, Bd./Vol. 461, Frankfurt/
M. u. a. 1983; A. M. Schultz, Gebührenbemessung des
internationalen Lizenz- und Know-how-Vertrages. Studien
zum Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht. Band 8,
St. Gallen 1980.
33) Vgl. H. Baumhoff, Verrechnungspreise für Dienstlei-
stungen, Köln u. a. 1986, S. 23 f.

34) Vgl. u. a. C. Uhlig, Kooperation als Instrument zur Inte-
gration der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft,
Bochum 1981; ders./M. Lange, Internationale Produktions-
kooperationen im Vorderen Orient. Joint Ventures und 
andere Formen unternehmerischer Zusammenarbeit,
Bochumer Materialien zur Entwicklungsforschung und Ent-
wicklungspolitik, Stuttgart 1983.
35) Vgl. S. Schultz, Trade in Services. Its treatment in inter-
national forums and the problems ahead, in: Intereconomics,
19 (1984) 6, S, 267 ff.
36) Vgl. o. V., Dienstleistungshandel. An erster Stelle, in:
iwd. Nr. 30, vom 30. April 1987.
37) Vgl. K. W. Menck, Technologietransfer in Entwick-
lungsländer (Anm. 12). S. 67f. und S. 101 ff.; ders., Mittel-
stand und Entwicklungsländer (Anm. 19), S. 72f.

5. Technologievermittlung durch Dienstleistungs-
verträge

Der Transfer von Wissen ist schließlich ein untrenn-
barer Bestandteil von grenzüberschreitenden
Dienstleistungsverträgen zwischen Unternehmen.
Vermittelt werden technische Kenntnisse in Ver-
einbarungen über Beratungs- und Dienstleistun-
gen, über gemeinsame Forschung und Entwick-
lung, über die Zusammenarbeit bei der Abgabe von
Angeboten, über Marketing, über After-Sales-Ser-
vice, über Rückkaufverpflichtungen und über das
Leasing von Maschinen und Anlagen. Nicht-kapi-
talmäßige Beteiligungen erlauben ebenso einen
Technologietransfer wie Verträge über ein „pro-
duction-sharing“. Dabei wird üblicherweise für eine
Beteiligung von Unternehmen aus Industrieländern
am Aufbau von Betrieben in Entwicklungsländern
die Verwertung der dort hergestellten Erzeugnisse
oder der dort gewonnenen Rohstoffe angeboten.

Ein breites Spektrum von Verträgen über die Ver-
mittlung von kaufmännischen und managementbe-
zogenen Dienstleistungen kann die Übertragung
von Technologie einschließen. Dies betrifft insbe-
sondere Rechts-, Steuer-, Untemehmensberatung,
Buchführung und Revision, Kontrollen und organi-
satorische Verbesserungen, Marketing und Markt-
forschung, Beschaffung und Absatz, Organisation
und Finanzierung, Personalplanung und Personal-
politik33).

Eine inhaltliche Definition dieser Verträge und
damit eine Erhebung des Volumens sind derzeit
kaum möglich, da sehr unterschiedliche Sach-
verhalte angesprochen werden. Charakteristische
Kooperationsmuster haben sich noch nicht heraus-
gebildet. Typisch sind eine rasche Anpassung und
Vielfalt, mit denen den unterschiedlichen Rahmen-
bedingungen und den Zielen der beteiligten Betrie-

be in Entwicklungsländern Rechnung getragen
wird34).
Vorsichtige Schätzungen beziffern den Welthandel
mit Dienstleistungen auf 30% des Güterverkehrs
und unterstellen eine beträchtliche Zuwachs-
rate35). Die deutsche Wirtschaft hat sich einen
guten Platz gesichert; nach Berechnungen des Insti-
tuts der Deutschen Wirtschaft stehen Unternehmen
aus der Bundesrepublik Deutschland an erster
Stelle für den Zeitraum 1970 bis 1985 ). Für den
Technologietransfer in Entwicklungsländer lassen
diese Angaben aber keine verläßlichen Rück

36

-
schlüsse zu.
Aus der Sicht der Entwicklungsländer stellen die 
angebotenen Dienstleistungen eine wichtige Ergän-
zung zum Transfer von technischem Know-how.
dar. Ohne wirtschaftliches Management und ohne
zusätzliches Wissen lassen sich vielfach die aus den 
Industrieländern übernommenen Kenntnisse nicht
umsetzen.
Problematisch erscheint vielen Entwicklungslän-
dern, vor allem den Schwellenländern, allerdings
die von den Unternehmen in Industrieländern prak-
tizierte Gebührenbemessung. Sie unterliegt weitge-
hend ähnlicher Kritik wie die Berechnung der
Preise von Patent- und anderen Nutzungsrechten.
Die Tatsache, daß bei den in Paketen zusammenge-
faßten Leistungen eine genaue Aufschlüsselung der
einzelnen Positionen nicht vorgenommen wird, ver-
stärkt den Verdacht überhöhter Gebühren. Deut-
sche Unternehmen zeigen wenig Verständnis für 
das Bestreben der Entwicklungsländer, die Gebüh-
ren durch Maßnahmen der Regierungen zu senken.
Die oft in verbundener Form angebotenen Lei-
stungseinheiten entsprechen nach den Erfahrungen
deutscher Betriebe den Forderungen der Kunden,
deren Wünsche eine Zurechnung einzelner Trans-
ferformen unmöglich machen. Die zum Teil rasch
veränderten Bedingungen in den Entwicklungslän-
dern verlangen eine ständige Überprüfung und
Anpassung der einzelnen Leistungsarten, ohne daß
Käufer und Verkäufer an einer Aufschlüsselung der
Gebühren interessiert sind37).
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III. Förderungsmaßnahmen in der Bundesrepublik Deutschland
und in Entwicklungsländern

1. Wirtschaftspolitische Grundsätze und
entwicklungspolitische Ziele in der
Bundesrepublik Deutschland

Den Zielen der deutschen Wirtschaftspolitik ent-
spricht es, die internationale Arbeitsteilung zu ver-
tiefen, die Präsenz deutscher Unternehmen auf den
Märkten in anderen Industrie- und in Entwick-
lungsländern auszuweiten und dadurch Wirtschafts-
wachstum, Vollbeschäftigung, Preisstabilität und
ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht dauerhaft
zu sichern. Dies ist im wesentlichen eine Aufgabe
der Unternehmen; die staatliche Wirtschaftspolitik
hat sich darauf zu beschränken, geeignete Rahmen-
bedingungen zu schaffen und allenfalls durch eine
selektive Förderung von Betrieben Engpässe zu
überwinden.

Für die Zusammenarbeit mit den Entwicklungslän-
dern gilt infolgedessen, daß privatwirtschaftliche
Maßnahmen in den Verantwortungsbereich der
Unternehmen fallen. So würden Verfälschungen
des Wettbewerbs und Fehlallokationen von Pro-
duktionsfaktoren vermieden. Die staatliche Förde-
rung sollte sich darauf beschränken, deutschen
Betrieben die Kosten und Risiken abzunehmen, die
entwicklungsländertypisch sind und nicht mit unter-
nehmerischen Eigenanstrengungen vermieden wer-
den können. Ursache für derartige Mehrbelastun-
gen sind üblicherweise die geringe Konstanz politi-
scher und administrativer Rahmenbedingungen
sowie rasche und nicht abschätzbare Veränderun-
gen der Wirtschaftspolitik, die die betrieblichen
Entscheidungen auf den Kopf stellen. Unterbleibt
öffentliche Hilfe durch die Bundesrepublik
Deutschland, besteht die Gefahr, daß privatwirt-
schaftliche Zusammenarbeit nicht erfolgt38).

38) Vgl. Deutscher Bundestag, Jahresgutachten 1979/80 des
Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung, Drucksache 8/3420, S. 186.

39) Vgl. K. W. Menck, Technologietransfer , in Entwick-
lungsländer (Anm. 12), S. 129 ff.
40) Vgl. u. a. Wirtschaftsvereinigung Groß- und Außenhan-
del Hamburg e. V., Geschäftsbericht 1986, Hamburg 1987,
S. 6ff.
41) Vgl. K. W. Menck, Mittelstand und Entwicklungsländer
(Anm. 19), S. 110ff.
42) Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit,
Grundlinien der Entwicklungspolitik der Bundesregierung,
Bonn 1986, S. 37,
43) Vgl. D. KebschulV/M. Holthus, Die Entwicklungspolitik
wichtiger OECD-Länder. Eine Untersuchung der Systeme 
und ihrer außenwirtschaftlichen Implikationen, mit Länder-
beiträgen über USA (S. Erbe). Großbritannien (R. Kuhl-
mann), Japan (M. Holthus), Bundesrepublik Deutschland
(A. Naini), Italien (D, Kebschull), Band 1, Hamburg
1985.

Auf öffentliche Hilfe könnte indes ganz verzichtet
werden, wenn die Entwicklungsländer ihr Interesse
an einem privatwirtschaftlichen Technologietrans-
fer dadurch dokumentierten, daß sie günstige Rah-
menbedingungen schaffen würden und somit Pro-
bleme gar nicht erst entstünden. Diese bei deut-
schen Unternehmen weit verbreitete Einstellung ist
verständlich, wenn man berücksichtigt, daß aus
ihrer Sicht öffentliche Hilfen — gleich welcher Art
— die einzelbetriebliche Handlungsfreiheit ein-
schränken und zudem den Unternehmen hohe

Kosten aufbürden39). Viel wichtiger erscheint es
aus dieser Sicht, wenn zusätzlich von deutscher
Seite eine liberale Reglementierung der Steuern für
die Vorgänge bei der Kooperation mit Entwick-
lungsländern geschaffen würde40). Mittelständi-
sche Betriebe plädieren außerdem noch für eine
bessere Risikoabdeckung und großzügigere Finan-
zierungshilfen, Unterstützung beim Marketing und
eine betriebsnahe, problembezogene Information
über Möglichkeiten und Risiken bei Kooperationen
mit Unternehmen in Entwicklungsländern 41).

Nicht nur eigene wirtschaftliche Interessen, son-
dern auch entwicklungspolitische Ziele begründen
eine öffentliche Hilfe, um ungünstige Rahmenbe-
dingungen zu korrigieren. In den „Grundlinien der
Entwicklungspolitik der Bundesregierung“ wird
festgestellt: „Privatwirtschaftliche Zusammenar-
beit leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum wirt-
schaftlichen und sozialen Aufbau der Entwick-
lungsländer . . . Privatwirtschaftliche Zusammen-
arbeit vermittelt neben Kapital auch unternehmeri-
sches und technisches Wissen.“42)

Wenn auch nur geringe Unterschiede zwischen den
wirtschaftspolitischen und entwicklungspolitischen
Grundsätzen ausgemacht werden können, so gibt es
doch durchaus Konflikte. So widersprechen ord-
nungspolitische Vorgaben einer Politik, die mit
öffentlicher Hilfe den Transfer von Know-how in
einzelne Entwicklungsländer fördern will. Die
Ziele bei der Ausfuhrförderung entsprechen nicht
den entwicklungspolitischen Vorgaben. Hinzu
kommt, daß Unternehmen mit dem Hinweis auf die 
großzügigere Förderungspraxis in anderen Indu-
strieländern sich um erhöhte öffentliche Unterstüt-
zung bemühen könnten43).
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2. Ansatzpunkte und Inhalt der öffentlichen För-
derung in der Bundesrepublik Deutschland und
in den Entwicklungsländern

Die bisher vorliegenden staatlichen Leistungen sol-
len Unternehmen zu einem Technologietransfer in
Entwicklungsländer innerhalb des Rahmens stimu-
lieren, der durch die betrieblichen Ziele sowie die
verfügbaren technischen, personellen und finan-
ziellen Kapazitäten festgelegt wird. Diesen Anfor-
derungen entsprechen:
— Beratungs- und Informationsdienste, die ein
weit gefaßtes Dienstleistungsangebot aufweisen,
— Bundesgarantien und -bürgschaften für Aus-
fuhrgeschäfte,
— Zollpräferenzen für Einfuhren,
— Bundesgarantien und -bürgschaften für gebun-
dene Finanzkredite,
— Darlehen zur Förderung von Niederlassungen,
Bundesgarantien für Kapitalanlagen,
— Investitionsförderungsverträge,
— Darlehen zur Förderung der Umsetzung neuer
Technologien durch deutsche Unternehmen,
— Zuschüsse zur betrieblichen Ausbildung in Ent-
wicklungsländern und
— Zuschüsse für die Teilnahme an Gemeinschafts-
ausstellungen und Messen ).44

Viele Landesregierungen bieten daneben Mittel für
die Exportberatung an; Zuschüsse werden für
Gemeinschaftsstände kleiner und mittlerer Unter-
nehmen bei Messen und Ausstellungen im Ausland
bereitgestellt. ). Der Umfang der Mittel ist insge45 -
samt klein im Vergleich zu den Ausgaben des Bun-
des* ). Wirkungen der staatlichen technischen
Hilfe können mittelbar den privatwirtschaftlichen
Technologietransfer ergänzen; dies gilt für Projekte
und Programme, die die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit der Betriebe in Entwicklungsländern
erhöhen oder günstigere Rahmenbedingungen für
eine betriebliche Kooperation schaffen sollen.
Dazu tragen bei

4) Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit. Deutsche Unternehmen und Entwicklungsländer.
Handbuch für Lieferungen. Leistungen, Investitionen, Bonn
19822; Bundesministerium für Wirtschaft, Exportfibel. Weg-
weiser für kleine und mittlere Unternehmen. Bonn o. J.;
J. Warnke, Privatinitiative des Mittelstands für die Entwick-
lungshilfe. in: Bulletin des Presse- und Informationsamtes
der Bundesregierung vom 14. Dezember 1983, zitiert nach
Entwicklungspolitik, Spiegel der Presse, Nr. 28/83, vom
27. Dezember 1983.
45) Vgl. E. Greipl/E. Singer, Auslandsmessen als Instru-
ment der Außenhandelsförderung, Berlin 1980.
46) Vgl. u. a. D. Beckerhoff/A. Meine. Der Deutsche Sub-
ventionsführer. Wegweiser zu den öffentlichen Finanzhilfen
für die gewerbliche Wirtschaft, Frankfurt/a. M. 19822.

47) Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit, Joumalisten-Handbuch Entwicklungspolitik 1986,
Bonno. J.. S. 151 ff.
48) Vgl. u. a. G. Kayser/B. H.-H. Kitterer/W. Naujoks/
U. Schwarting/K. V. Ulrich, Investieren im Ausland. Was
deutsche Unternehmen draußen erwartet, Bonn o. J.,
S. 120 ff.

— Ausbildung von Fach- und Führungskräften aus
Entwicklungsländern,
— berufliche Bildung,
— Gewerbeförderung,
— Vermittlung von Technologien im Rahmen von
einzelnen Projekten und durch die Einrichtung von
Informations- und Dokumentationszentren (wie
z. B. des German Appropiate Technology
Exchange (GATE), Deutsches Zentrum für Ent-
wicklungstechnologie) ).47

Die allgemeine Wirtschaftsförderung in der Bun-
desrepublik Deutschland kann einen mittelbaren
Beitrag zum Technologietransfer in Entwicklungs-
länder leisten, wenn die Exportfähigkeit und der
technische Leistungsstand angehoben werden. In
diesem Zusammenhang finden die berufliche Bil-
dung, die Technologieberatung und die Förderung
der betrieblichen Forschung besonderes Interesse.
Finanzierungshilfen und Rückbürgschaften über-
winden Engpässe bei der oft schlechten Kapitalaus-
stattung deutscher Unternehmen, die eine privat-
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Betrieben in
Entwicklungsländern planen.
Die Länder der Dritten Welt bieten oft Steuerer-
leichterungen, Zollnachlässe und günstige Ansied-
lungsmöglichkeiten in Industriefreizonen an. Dar-
über hinaus empfehlen die Regierungen Produk-
tionsstandorte mit dem Hinweis auf niedrige Löhne
und andere Kostenvorteile. Staatliche Kontrollen
werden zum gleichen Zeitpunkt eingeführt, um
einen Mißbrauch der Förderungsmaßnahmen zu
verhindern; zudem wollen die Regierungen durch
Kontrollen und ständige Aufsicht sicherstellen, daß
nur volkswirtschaftlich sinnvolle und rentable Pro-
jekte begünstigt werden. Aus der Sicht deutscher
Unternehmen wirken diese Maßnahmen kontra-
produktiv: Die Vergünstigungen werden als Indika-
tor für ein schlechtes Investitionsklima genommen;
die Kontrollen und die Eingriffe schränken den
betrieblichen Handlungsspielraum ein und verursa-
chen zusätzliche Kosten48).

3. Verbesserungsvorschläge

Die derzeit bestehenden Förderungsmöglichkeiten
sind nach Ansicht vieler deutscher Unternehmen
verbesserungsbedürftig. Wenn daran festgehalten
wird, daß der privatwirtschaftliche Technologie-
transfer in die Entwicklungsländer vertieft werden
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soll, müßte nach Ansicht kleiner und mittlerer
Betriebe die Information über Marktchancen in
Entwicklungsländern vertieft werden. Die Schwie-
rigkeiten, Personal für einen längeren Auslandsein-
satz zu gewinnen, können die Unternehmen nicht
allein beheben; sie erwarten deshalb auf diesem
Gebiet staatliche Hilfe. Schließlich fordern immer
mehr deutsche Unternehmen, daß die Entwick-
lungsländer ernst machen mit ihren Bemühungen,
das Investitionsklima zu verbessern.

Vor dem Hintergrund vieler Publikationen über
die Absatzmöglichkeiten in Entwicklungsländern
erscheint der Ruf nach besserer Information
zunächst nicht überzeugend49). Die Unternehmen
weisen jedoch darauf hin, daß die vorhandenen
Unterlagen ihren Wünschen durchweg nicht ent-
sprechen. Gesucht werden praxis- und marktbezo-
gene Unterlagen, die Auskunft geben über techni-
sche Spezifikationen, Preisgestaltung, Konditio-
nen, Angebote der Konkurrenz und Einfuhrbestim-
mungen. Informationen müßten darüber hinaus
nicht nur während der Geschäftsanbahnung zur
Verfügung gestellt werden. Oft fehlten Kenntnisse,
um Gewährleistungen zu klären oder bei Zahlungs-
verzögerungen die ausstehenden Beträge einzutrei-
ben. Unterlagen wären auch hilfreich, um den rich-
tigen Umgang mit einheimischen Behörden zu fin-
den. Für viele Betriebe stellen Übersetzungen
sowie die Beschaffung von Unterlagen und
Antragsformularen für Steuererleichterungen u. ä.
ein weiteres schwieriges Problem dar. Diese zusätz-
lichen Kenntnisse sollten in einer Form dargeboten
werden, die eine schnelle Umsetzung in Untemeh-
mensentscheidungen ermöglicht. Unterrichtung
sollte mit Beratung verknüpft werden, um Eng-
pässe in den betrieblichen Entscheidungsabläufen
zu beseitigen50).

51) Vgl. o. V.. Unternehmen brauchen „polyglotte“ Mitar-
beiter. DIHT-Umfrage über Fremdsprachenbedarf, in: Carl
Duisberg Forum, (1984) 3. S. 1.
52) Vgl. K. W. Menck, Technologietransfer in Entwick-
lungsländer (Anm. 12), S. 138.
53) Vgl. u. a. K. Fertig/D. Kerbschull, Auswirkungen von
Eigenanstrengungen auf den Entwicklungsprozeß. For-
schungsbericht des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit. Band 70, Köln 1985.
54) Vgl. u. a. K. W. Menck, Politikdialog — der Weg zu
einer wirksameren wirtschaftlichen Zusammenarbeit, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 16/86, vom 19. April 1986,
S. 23 ff.

Ohne die Entsendung von Mitarbeitern können
deutsche Unternehmen nur in geringem Maße
Technologie vermitteln. Die Rekrutierung macht
zunehmend Schwierigkeiten, da die Mobilität der
Beschäftigten oft gering ist. Zudem erschweren
unzureichende Sprachkenntnisse die Tätigkeit in
Entwicklungsländern. Deutsche Unternehmen
machen deutlich, daß dieses Problem nur in Koope-
ration mit dem Staat gelöst werden kann. Er kann
die Voraussetzungen für mehr Mobilität durch

4)9 Vgl. u. a. R. Sachs, Leitfaden Außenwirtschaft, Wiesba-
den 19843; Baden-Württemberg, Ministerium für Wirtschaft,
Mittelstand und Verkehr in Baden-Württemberg, Leitfaden
Auslandsinvestitionen. Schwellen- und Entwicklungsländer,
o. O. 1983; Schrifttum der Bundesstelle für Außenhandels-
information. der Banken und Veröffentlichungen aus Ent-
wicklungsländern.
50) Vgl. K. W. Menck, Mittelstand und Entwicklungsländer
(Anm. 19), S. 122 ff.

Änderungen im Schulsystem schaffen. Besonders
vordringlich sind
— die Ausbildung von Außenhandelskaufleuten in
noch größerer Zahl als bisher,
— die Vermittlung von Fremdsprachen in allen
Schulen und
— die Einführung von entwicklungsländerbezoge-
nen Studiengängen51).
Die Unternehmen können die Personalrekrutie-
rung für den Auslandseinsatz erleichtern, indem
sie
— Personalreserven für Auslandseinsätze bilden,
— Abteilungen für die Gewinnung und Betreuung
von Auslandspersonal schaffen,
— materielle Anreize für die Übernahme von
Tätigkeiten in Entwicklungsländern vermitteln
und
— Arbeitsgemeinschaften zwischen Unternehmen
für Vorhaben in Entwicklungsländern
gründen52).

Eine kooperationsfreundliche Politik der Entwick-
lungsländer ist nur als Eigenanstrengung dieser
Staaten erfolgreich herbeizuführen53). Sie müssen
erkennen, daß bessere Investitionsbedingungen
nicht nur ausländischen Unternehmen nützen, son-
dern auch einheimische Kapitalanleger dazu veran-
lassen können, Arbeitsplätze zu schaffen und Pro-
duktionsstätten zu gründen. Davon können positive
Wirkungen auf Wachstum, Beschäftigung und Ein-
kommen ausgehen.

Deutsche Unternehmen verstehen kaum, daß die
Entwicklungsländer entgegen ihrem eigenen Inter-
esse diese Barrieren nicht abbauen. Die Betriebe
erwarten, daß die Bundesregierung den von ihr
angestrebten Politikdialog dazu benutzt, mit dem
Appell an die Eigeninteressen dieser Staaten eine
Verbesserung des Investitionsklimas auszuhandeln
und dadurch die Chancen für einen Technologie-
transfer zu verbessern ).54

Diese Wirkungen verpuffen, wenn sie nicht durch
Maßnahmen der Betriebe in Industrie- und Ent-
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wicklungsländern ergänzt werden55). Vorrang soll-
ten Bemühungen erhalten, die organisatorischen
und kapitalmäßigen Voraussetzungenfür eine enge
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern zu
schaffen und technologische Neuerungen auch im
Hinblick auf die Absatzmärkte in den Entwick-

55) Vgl. W. Hillebrand, Das Konzept der internationalen
Arbeitsteilung muß für die Zukunft neu formuliert werden,
in: Handelsblatt. Nr. 70, vom 8. April 1984.

lungsländern einzuführen. Geschieht dies, wer-
den nicht nur neue Kooperationsmöglichkeiten
erschlossen, die Entwicklungs- und Industrielän-
dern dienen können. Belebt würden auch die Flexi-
bilität und Anpassungsfähigkeit der Privatwirt-
schaft. Weiterhin könnte die Zweckmäßigkeit einer
marktwirtschaftlichen Förderung der Untemeh-
menskooperation mit Entwicklungsländern über-
zeugend vorgeführt werden.
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Kurt Gerhardt: „In den Händen des Volkes“. Erfahrungen mit Entwicklungshilfe im
Niger
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 33-34/87, S. 3—19

Mehrjährige Erfahrung mit Entwicklungshilfe in einem der ärmsten Länder Afrikas bestätigt das weitge-
hende Versagen vor allem der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit. Schwerer als die materiellen Verluste
wiegen die menschlichen und kulturellen Schäden. Erschreckende Handlungsunfähigkeit und Initiativlo-
sigkeit auf Seiten der Einheimischen sind häufig das Ergebnis einer Hilfe, die das Subsidiaritätsprinzip
verletzt, indem sie nicht auf den Menschen als Subjekt eigenverantwortlicher Entwicklung, sondern auf die
Ablieferung von materiellen Projekterfolgen zielt. Entwicklung wird weniger als Prozeß denn als Produkt
verstanden, das überwiegend von der ausländischen Hilfe selbst hergestellt wird. Den häufig a priori
ungünstigen kulturellen Voraussetzungen für „moderne“ Entwicklung — die dazu notwendige Fähigkeit
und der Wille, diese Fähigkeit entsprechend einzusetzen — werden auf diese Weise neue, hilfebedingte
Hindernisse hinzugefügt. Ob und wie Fähigkeiten genutzt werden, ist eine autonome Entscheidung und
von außen kaum zu beeinflussen. Entwicklungshilfe muß sich auf Befähigung konzentrieren; das geschieht
am besten über Bildung. Diese kann brachliegende Intelligenz mobilisieren und — vielleicht noch wich-
tiger — politische Mitwirkung der benachteiligten Menschen in den Entwicklungsländern fördern. Trotz
aller Kritik an den Bildungssystemen vieler Länder der Dritten Welt bleibt der Ausbau des Erziehungs-
wesens, beginnend mit der Grundschule, der entscheidende Ansatz für eine Hilfe, die den Menschen in den
Mittelpunkt der Entwicklung stellt.

Peter Nunnenkamp: Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Industrie- und Entwick-
lungsländern
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 33—34/87, S. 20—34

Über den Stand der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern herrscht
Unzufriedenheit, insbesondere in der Dritten Welt. Den traditionellen Konfliktfeldern der Nord-Süd-
Verhandlungen. wie etwa die Vermarktung der Rohstoffe und die Rolle ausländischer Direktinvestitionen,
haben sich neue Probleme hinzugesellt, unter denen die zunehmende Verschuldungskrise besondere Bri-
sanz aufweist. Andererseits gibt es zum Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Norden und
Süden auf absehbare Zeit keine Alternative. Umstritten ist der Weg dorthin. Die Entwicklungsländer, die
trotz ihrer wirtschaftlichen Heterogenität gegenüber den Industriestaaten als Block aufzutreten versuchen,
verlangen eine Neue Weltwirtschaftsordnung, die das Hauptgewicht auf die Umverteilung des erreichten
Wohlstands von Norden nach Süden legt. Die Industrieländer üben sich in hinhaltendem Widerstand, ohne
glaubhafte und klare Alternativen aufzuzeigen.
Anhand der wichtigsten Konfliktfelder wird in diesem Beitrag die ökonomische Effizienz alternativer
Ansätze zur Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern
bewertet. Danach sind bessere Ergebnisse zum Nutzen aller zu erwarten, wenn auf weltwirtschaftliches
Wachstum statt auf Verteilung des Erreichten gesetzt wird, wenn offene statt versteckte Transfers gewährt
werden, wenn eine umfassende Handelsliberalisierung an die Stelle des dauerhaften Schutzes nicht wett-
bewerbsfähiger Industrien tritt, wenn offene Klubs für Freizügigkeit im internationalen Kapitalverkehr
sorgen und wenn für Schuldner und Gläubiger Anreize gesetzt werden, die wirtschaftspolitisches Wohl-
statt Fehlverhalten belohnen. Nicht die gegenwärtige Wirtschaftsordnung hat versagt; wirtschaftliche
Nachteile der Entwicklungsländer resultieren vielmehr zu einem guten Teil daraus, daß die Industriestaa-
ten die Prinzipien dieser Ordnung zunehmend ausgehöhlt haben. Statt einer Neuordnung der wirtschaft-
lichen Nord-Süd-Beziehungen mittels dirigistischer Markteingriffe gilt es deshalb, sich auf die Prinzipien
der Vertragsfreiheit, der Rechtssicherheit, der Multilateralität und der unbedingten Meistbegünstigung
rückzubesinnen.



Karl Wolfgang Menck: Technologietransfer deutscher Unternehmen in Entwicklungs-
länder
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 33—34/87, S. 35—46

Die Entwicklungsländer sind auf den Import von Technologie angewiesen, wenn sie die industrielle Pro-
duktion steigern. Arbeitsplätze schaffen und Wachstum sichern wollen. Deutsche Unternehmen finden in
den Entwicklungsländern Kunden für ihre Maschiflen- und Anlagenexporte und können auf diese Weise
die Auslastung ihrer eigenen Produktionsanlagen gewährleisten. So verwundert es nicht, wenn der Tech-
nologietransfer in den Beziehungen zwischen den Entwicklungsländern und der Bundesrepublik Deutsch-
land eine wichtige Rolle spielt.
Vermittelt wird technologisches Wissen an Betriebe in Entwicklungsländern in großem Umfang indirekt
durch den Verkauf von Maschinen und Anlagen. Deutsche Unternehmen vermitteln darüber hinaus
Kenntnisse durch Direktinvestitionen, durch Verträge über die Weitergabe von Nutzungsrechten an
Patenten oder anderweitigem Wissen sowie durch Dienstleistungsexporte. Wegen des vergleichsweise
hohen technischen Leistungsstandards sind die Schwellenländer die wichtigsten Partner beim Transfer von 
Know-how. Sie bieten nicht nur hochwertige Investitionsgüter an, sondern beteiligen sich auch an der
Ausbildung und Beratung der Mitarbeiter in den Partnerunternehmen.
Regierung und Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland erwarten, daß der privatwirtschaftliche
Technologietransfer ausschließlich in den Aufgabenbereich der Betriebe fällt. Lediglich zur Deckung ent-
wicklungsländertypischer Risiken oder zur Verwirklichung spezieller entwicklungspolitischer Ziele sind
öffentliche Förderungsmaßnahmen zulässig. Die Entwicklungsländer sollten vor allem für ein solides
Investitionsklima sorgen. Verbesserungen werden bei der Bereitstellung von Informationen über Koope-
rationsmöglichkeiten sowie bei der Wirtschaftspolitik in den Entwicklungsländern vorgeschlagen. Viele
Entwicklungsländer müssen die Bemühungen um die Verstetigung ihrer Wirtschaftspolitik intensivieren.
Die Unternehmen sollten derartige Anstrengungen durch organisatorische und produktionstechnische
Verbesserungen ergänzen, die die privatwirtschaftliche Zusammenarbeit verstärken können.


